
Ralf Hansen 
Eine Wiederkehr des >Leviathan<? 
Starker Staat und neue 
Sicherheits gesellschaft 

>Zero Tolerance< als Paradigma >Innerer Sicherheit<? 

Zero- Tolerance - dieser Begriff aus der strafrechtlichen Disklmion in den USA 
hat in der BRD eine Reihe von Kontroversen ausgelöst. Sie bewegen sich im 
Spanmmgsfeld von effektivem Schutz der Bürger vor Kriminalität und Fest­
legung des Staates auf ein nicht unterschreitbares Minimum an bürgerlichen 
Freiheitsrechten. Der Autor knüpft an diese Debatte an und diskutiert sowohl 
neuere solzialpolitische Ansätze von präventiver Kriminalitätsbekämpfung, 
die dem Zero- Tolerance-Konzept kritisch gegenüberstehen, wie auch Modelle, 
die im Namen von mehr Sicherheit für die Einschränkung von Grundrechten 
eintreten. Einem modernen »Leviathan« steht der Autor skeptisch gegenüber. 

Die Red. J 

Im Rahmen der deutschen Rezeption des US-amerikanischen "Zero ToJerance«­
Modells' hat sich ein Diskurs herauskristallisiert, der die Notwendigkeit eines >star­
ken Staates< angesichts der gesellschaftlichen Folgen der Globalisierung und eines 

allgemeinen >Werteverfalls< deutlich herausstellt'. In Deutschland erfolgte die Rc­
strukturierung der »Inneren Sicherheit« bisher anhand dieses Leitfadens und führte 

zu einer weitreichenden Veränderung der Konzeption der »Inneren Sicherheit« unter 
Funktionsverlusten der Bürgerrechte. 
In den USA wurde »Zero-Tolerance« als Strategie zur Eindämmung der durch um 

sich greifende Pauperisierung erzeugten Kriminalität in den Ghettos der Städte (zu­
erst in NYC) entwickelt. Eine Folge des Versagens der monetaristisch-neoliberalen 

politischen Steuerung der Reagan/Bush-Administration und ihrer VorgeschichtcJ• 

Dieser Prozcß führtc zu einer umfassenden Deregulierung des ohnehin sehr restrik­
tiven, US-amerikanischen »Weliare -State«4. Die Ghettoisierung der Städte führte zu 
Devianzen und Legitimationsverlusten des politischen Systems!. Europäische Par­
allelen sind abschbar6

• Die marktradikale Durchstrukturierung der US-amerikani-

I Ubersicht bei Dreher, G.lFeltes, Th. (Hrsg.), Das Modell New York - Kriminalit;uspravention durch Zero 
Tolerante, 1997. 

2 Zusf., "Der starke Staat schutzt die Burger. Nulltoleranz bei Rechtsbruch und Gewalt, Wahlplattform der 
CDU/CSU v. 28.7.1998 (Abdruck in: FR v. ) I. 7.1998, S. 18). 

) Ubcrblic.k bei von der Ohe, w., Gewalt und Kriminalit't, in: Adams u. a., L.nderbericht USA 11, 1990, 
S. 12) H. 

4 Piven/Cloward, The New Class War. Reagan's Attack on the Welf.re St.te and its Consequences, NYC, 
1982; Murswieck, A., Sozialpolitik, in: Adams (Fn. ), S. 160ff. 

5 Marcusc, Peter. Ethnische Enklaven und r;tssistische Ghcuos in der postfordistischcn Stadl! in: Hcitmcycrl 
Dollasc/Backcs (Hrsg.), D ie Krise der Stadtc, S. 176 H.; H.ußerm.nn, H., Zuwanderung und die Zukunft 
der St,1dt, ebd., S. 145 H. 

6 Munch, R., Das Projekt Europ., 199), S. 182 fr.; Ronncbergcr, K., Die Erosion des Sozialst •• ts und der 
Wandel der Stadt, in: FR v. 9. z. 1998, S. 8. 
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2J2 schen Gesellschaft hat mit der wirtSchaftlichen Prosperität für die . Upper-middle­
CI ass« eine neue politische Ökonomie der gesellschaftlichen Kontroll-, Straf- und 
Gefängniskomplexe für die gewachsene "Under-Class« hervorgebracht'. Diese Ent­
wicklung wurde jedoch durch den wirtSchaftlichen Aufschwung - um den Preis vOn 
Mehrfachjobs und bei hohen Inhaftierungsquoten - abgemildert. 
Unter "Zero Tolerance« wird ein US-amerikanisches Konzept zur Herstellung "In­
nerer Sicherheit« verstanden, das Normverstöße jeglicher Art mit gleicher Intensität 
verfolgen will, um sie nachhaltig zu unterbinden. Sein Zweck ist die ultimative 
Wiederherstellung des Gesetzes und der . öffentlichen Ordnung«. Sie soll insbeson­
dere die »Kosten « .abweichenden< Verhaltens erheblich erhöhen, nachdem die sub­
jektive Nutzenerwartung für den potentiellen Störer aufgrund unzureichender Sank­
tionsintensität als zu hoch angesehen wurde. Diese Bestimmung der "Grenzkosten« 
rekurriert auf das ,neoklassische< Paradigma der Mikroökonomie der .Chicago 
School«. Im Zentrum von "Zero-Tolerance« steht die Doktrin vom allgemeinen 
"Werteverfall«, die insoweit auch an die kommunitaristische Ethik anknüpfen 
kann'. 
Die Herstellung nationaler »Innerer Sicherheit« genießt Vorrang vor der Ausübung 
individueller und sozialer Grundrechte und beschränkt deren Schutzbereich über 
einen politisch definierten Gemeinschaftszweck. Mit den generalpräventiven Straf­
konzepten der frühen Industriemoderne setzt dieses Konzept politischer Steuerung 
primär auf Abschreckung durch hohe Strafandrohungen und Strafen. Dem setzt der 
Mainstream des US-amerikanischen Kommunitarismus allerdings ein soziales Prä­
ventionsJ<onzept anhand einer an Gemeinschaftsinteressen orientierten Sozialkon­
trolle entgegen' . • Zero-Tolerance« ist durchaus nichts völlig Neues, sondern die US­
amerikanische Anknüpfung an die westliche .Sicherheitsgeschichte« des 19.Jahr­
hunderts, deren Vertrauen auf die positive verhaltenssteuerende Funktion der Ge­
neralprävention kriminologisch mehr als zweifelhaft ist'o. Die politische Steuerung 
gesellschaftlichen Handelns (und die Kriminalprävention) soU dessen ungeachtet in 
erSter Linie durch die Interna.lisierung von Straf- und Sicherheitsvorsorgenormen, 
also durch verinnerlichten Zwang, hergestellt werden. Strafrecht wird unter derar­
tigen Bedingungen von der »ultima ratio« zur "prima ratio« des Gesetzgebers, da es 
auf rational motivierte Zustimmung nicht ankommt. Jeder - auch bereits moralische­
Normverstoß gegen eine politisch definierte »öffentliche Ordnung« wird als wenig­
stens potentieller Eintritt in eine Drehscheibe sanktionsrelevanter Handlungen be­
trachtet (sog. »Broken-Windows-Theory«) und löst staatliche Reaktionen aus. Dem 
sozialen Verfallsprozeß soll durch entsprechende Härte bei der Verhängung von 
Sanktionen unabhängig von der politischen Ökonomie ihrer Erzeugung begegnet 
werden. Die Strafrechtsgescbichte der frühen Neuzeit hat - unter anderen staatlichen 
Bedingungen - hinreichend gezeigt, daß "peinliche Strafen « Krimina~tät n.ieht ange­
messen regulieren können". Das Problem, ob der demokratische Rechtsstaat n.icht 
eher dann in Gefahr gerät, wenn infolge der Häufung sozialer Konflikte, die politisch 
nicht gelöst werden, ruese Phänomene sich derart.ig vermehren, daß der Ausnahmefall 

7 Wacqu::l.nl, J. L., Vom wohhoitigen Slaat z.um str:lfendcn Staat. Ober den politischen Umgang mit Armut 
und Elend in den USA, Le\'iathan. 01/97 (Aus1.ugc in FR v. 11 . 7. 1997, S. 14); ders" In den USA wird die 
Armut bd(3mpft., indem m:t.n sie krimin~li $i e rt, Le Monde Diplomal ique, dr. Ausgabe, 07/98, S. 5. 

8 M.\cJ:1t)'re, A., Der Verlust der Tugend. Zur mor:\lischen Krise der Gcgcfl W.lft, t99S, S. 57 H.; Lour Kritik 
Priester, K., Widerspruche des Kommunit:lri smus. Blauer fur deutsche und internationale Polit.ik, o}/r)7, 
S·JS9 ff, 

9 l:.tzioni. A., Die Entdeckung des Gemeinwesens, 1998, S. 198 Cf. 
10 l:ouClult, M., Übcl wachen ~Ind Stra.fen, '976, S. 9J H., 13 3 ff.; s. aUg., Bock, PLlvcmion und Empirie, JuS 

'994, S. 89-99; Kaiser, J., Kriminologie . 9· Aufl., 1993, S. '41 H. 
l[ Van Dulmen, R., Theater des Schreckens, ". Aufl ., '991, S.qff., ISoff. 
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der Anwendung staatlicher Repression zum alltäglichen Regelfall "Wird, bleibt unge­
löstH, 

Die - keineswegs unproblematische, aber politisch überzeiclmete - "innere« Sicher­
heitslage der Bundesrepublik Deutschland ') wird, soweit sie als national verursacht 
gilt, von den Befür"Wortem dieser Doktrin als Folge einer libertär-individualistischen 
Entwicklung, insbesondere nach "1968« betrachtet, in deren Folge ein völliger "Ver­
lust der Tugend« konstatiert wird". Im Kern steht die Vorstellung, daß "den Men­
schen ein gemeinsam verpflichtendes, sozial nützliches Wertesystem abhanden kam 
und sich traditionelle Bindungen, vor allem an die Familie, lockerten«'). Allerdings 
sind die betreffenden Moralstrukturen gesellschaftlichen Transformationsprozessen 
ausgesetzt. Insbesondere die Dynamik der politischen Freiheit in der reflexiven 
Moderne führt zu einer Veränderung von »Traditionen« und Sozialisationsstruk­
turen '6 , 

Angeprangert wird insbesondere der »Geist« des modernen »Individualismus«. Er 
soll sich in einem Überhang »individualistischen Anspruchsdenkens« und einem 
daraus resultierenden Verlust des Rechts- und Moralbewußtseins äußern''- Die ver­
lorene Integrationsfunktion moralischer» Tugenden« ist danach durch einen »starken 
Staat« und autoritäre Formen politischer Kontrolle (bereits in der Erziehung) zu 
sichern, solange es nicht gelingt, die Integrationsfunktion verlorenen gegangener 
moralischer Wertstrukturen wiederherzustellen'S. Der 'starke Staat<, den diese Kon­
zeption voraussetzt, hat insofern eine autoritäre Sicherungsfunktion für den Fall der 
Nichtwiederherstellung der >'verlorenen« Wertkonfigurationen einer entdifferenzier­
ten, heteronom gewordenen Moral. Im Zentrum steht ein Paradigma zivilisatorischen 
Verfalls. Damit wird der Zivilgesellschaft gleichsam die Fähigkeit abgesprochen, sich 
politisch auf grundlegende Prinzipien sozialer Gerechtigkeit anhand des Maßstabes 
einer Verfassung als Grundstruktur rational zu verständigen. 
Die hegemoniale Stellung der Demokratie korrespondiert demnach einem allgemei­
nen sittlichen Verfall, der die Gesellschaft mit dem »Virus« eines ungezügelten 
Individualismus »inJiziert«. Gleichwohl ist die Struktur des sozialen und demokrati­
schen Rechtsstaats sowie der Menschen- und Bürgerrechte prinzipiell akzeptierter 
denn je. In Übereinstimmung mit der Hauptströmung des einflußreichen US-ame­
rikanisehen Kommunitarismus wird die Herstellung einer neuen nationalen "Ge­
meinschaft«, in deren Mittelpunkt die Familie als >Sozialisationsagenrur< steht, als 
politisches Projekt betrieben''- Dem widerstreitet eine transnationale gesellschaft-

[2 S. bereits Denninger, E., Gewalt, innere Sicherheit und demokrarischer Rcchtl'Sra.1t. in: Dcnningerl 
Luders.sen, Poliz.ei und Strafprozeß im demokr:l.tischen Rechtsstaat, 1978, S. 172, 177· 

I) Uberblick Jahresbericht 1996 zur Kr-iminalit:Hslagc in der Bundesrepublik Deutschland, in.: Texte zur 
Innere n Sicherhcit.lI, hrs g. vom BMI, Nov_ 199 7, S. 19 H. 

l4 KOlmher, M., Innere Sicherheit al s ges.1mtpol itischc Au fg1bt , in: Innere Sicherheit als gcsamtpolit.ische 
Aufgabe, hrsg. vQm BMI, Bonn, [997, S. 11 ff . Im Ans3lZ. insoweit ubercinstimmend Gr:"l f, G., Ohne 
Sicherheit keine F reiheir (ur dlc Burger, in: Körper, F. (H rsg.), Zukunft in Sicherheit (Argumelltc der SPD­
Bundesragsfraktion), 2. A., Bonn, 1998, S. 24. 

15 Kanrhcr, M. (Fn. 14), S. 11 f.; Krey, v., Defizite des Rechts und des Rechrsvolb·.ugl!s und ihr Einfluß auf das 
Rcchtsbtwußt~ein, ebd., S. 6r-68. 

T6 Eingehend Giddens, A., Leben in einer posHradirion:l lcn Gcscl l ~chaft, in: Beck, U.lGiddens, A.!Lash, S., 
Reflexive Moderlli sie-rung, 1997, S. fI3, 169ff. 

17 Kanrher (Fn. [4), S. 12; LubbelNoelle-NeumaonlPepnik, Werte im puralisLlschen Staat, Aktuelle Fragen 
der Politik, hrsg. v. d. KAS, 1997; Vcen/Graf, Ruckher zu traditionellen Werten, Imeflle Studien der Ki\S 
Nr. I} [/1997; zur Kritik allg., Beck, U., Kinder der Freiheit: Wider das Lamento uber den Wenevcrfall. in: 
Bcck (Hrsg.), Kinder der freih eit, 1997, S. 9-31. 

18 Fikcntsch<"rlHeitmannlIscnsee/KnclclLobkow!cz /Scholz, Wertcw:llldcl - ReclHsw.mdcl: Perspektiven 
nuf die gefahrdcrcn Vor.o.ussetzungen unserer Demokratie, 1997; Tipke, Innere Sicberhclr und Gewalt­
krimi.n alit;tr, r99S. 

[9 S.insbesondere l t.zioni, Amit:'li, D ie Entdeckung des Gemeinwesens, 1993, S. qf-f., 28ff., 55 H., 85 H., 
137 ff., 194{f.j Nolte, c., Fa.mtl icn- und Jugendpolitik :-tls Mittel der Knminalit:itspravenuon, in: BMI 
(Fn. 14), S. >1-)6. . 
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2J4 liche Entwicklung hin zu autonom bestimmten. kooperativen Lebensformen. die 
durch Normen des Familienrechts allein nicht mehr sozial integriert werden kann'O. 
Die »ontologische Unsicherheit" einer ökonomisch wie ästhetisch entfesselten. glo­
balisierten und radikalisierten Moderne" ist nacb dieser Lesart ein Produkt der 
kulturellen Fehlentwicklung der Zivilisation. deren Verlauf eine Korrektur erforder­
Ilch macht. Dleser Diskurs propagiert eine » Tyrannei der Werte«, die bestimmte 
Wertstrukruren für alleingültig erklärt, jedoch eine politlsch angemessene Bewälti­
gung der global wirksamen Werttransformation und deren rationale Prufung schuldig 
bleibt". 
Ein derartiges Modell setzt sich zur gleichzeltigen Durchsetzung elnes ungezügelten 
Marktmechanismus bei gleichzeitiger Deregulierung der Staatsfunktionen in Wider­
spruch. Neokonservative Argumentationsmuster haben inzwischen die Funktion. die 
Folgen der durch Pauperisierung und soziale Desillusionierung entstandenen Legi­
timationsdefizite des marktradikalen "Besitzindlvidualismus« insoweit zu kompen­
sieren. Unter den spezifisch deutschen Bedingungen schließt dieses Politikmodell an 
einen .traditionsreichcn< deutschen Diskurs an'J, in dessen Zentrum autoritäre Staats­
konstruktionen standen"'. Soziale Umwälzungen und deren Folgen für das politische 
System und die Zivilgesellschaft infolge eines umfassend veränderten Verhältnisses 
von Markt und Staat" werden in diesem Diskurs nur als zivilisatorischer Verfall 
wabrgenommen'6. 

Folgen der Politik des Marktradikalismus für die öffentliche Sicherheit 

Die Entstehung einer neuen Unterklasse auch in Europa ist eine soziale Folge der 
neoliheralen Strukturierung der gesellschaftlichen Veränderungen im Zusammen­
hang mit den vielschichtigen Phänomen der ,.Globalisierung«. Sie ist weithin von 
den Informations- und KommunikationsstrukLuren einer »globalisierten Lebens­
weit« ausgeschlossen. Gruppen von Modernisierungsverlierern. die nicht mehr Teil 
der Gesellschaft, sondern nur aus ihr entstanden sind". Massiver Kaufkraftschwund 
und neue Armut slnd längst volkswirtschaftliche Größen". Sie zeigen sich deutlich 
im Bereich der beitragsfinanzierten Sozialversicherungssysteme, die ihre Aufgaben 
nur in immer eingeschränkterer Form erfüllen können. Diese Entwicklung muß 
aufgrund der engen strukturellen Koppelung von Recht und Politik durch das 
Rechtssystem bewältigt werden. Soziale Exklusionen untergraben insbesondere 
durch Ausbreitung von Kriminalität als eine ihrer Folgeerscheinungen gleichzeitig 
die Grundlagen der demokratischen Legltimatlon. Sie gefährden den demokratischen 

10 S.C[\V;\ Beck. U., Die Oc:mokratis ierung der F:lmiltc, in: ders. (Hrsg.), Kinder der Freiheit, '997, S. 195-
216; Bertram, H .• Die Mu vom verschwindenden Paradies. Kritik der F"lmilienkritik: Die Politik versagt 
vor dem Wandel einer Lebensform, in : FR v. 13.6.1998, $- [0. 

~1 Giddens. A .• Konsequenzen der Moderne, 1995. S. [6 H., 7S H., 156 ff. 
l.1 Giddens, A_. Jenseiu von Links und Rechts. Die ZukWl(l radikaler Dcmokr.l:ie, [997. 5.l9 f, 47 ff. 
23 Greiffenhagen, M:l.rtin, Das Di lelllma des Konscrv;\tismus in Deulscldand,). Auf!., 1986,5. }l6 ff., 374 H. 
24 5_erwa ForSlhoff. E., Der Staat der Indusmegesellschnft, 2. AufL, 1971; SchmiH, earl, Der Leviathan in 

der Staatslehre des Th. Hobbes, (19)8),2. Aun ., 1991 . 
25 Näher NarrlSchuberc, Wehokonomie. D[e Misere der Polit.ik, 1994. 5. 4 t H., 147 H.; Hahermas, J., Die 

postnation"lc Konslcl!at:ion und die Zukunft der Demokrntie, i:1: dcrs., Die pusrnationale Konstellation, 
1998,5.91 H. 

~6 Albrow, Martin. Abschied vom Nntionalstaat, J998, S. 220, 25) H. 
27 Lash, Sron, Reflexivirar und ihre Doppelungen: Struktur, Asthctik und Gemeinscha(c, i.n : ßcckJGiddensl 

Lash (Fu. 16), S. 195. 225-2H . 

.18 Fuehs, K. (Hrsg.), Armut in Dt:ulschland - Ausmaß/ Auswirkungen/Auswege, Bonn, SPD- Bundestags­
fraktion, 1998; forum Ostdeutschland der SPD (Hrsg.), Neue Armut in Oscdeutschland, Ber lin, T998. 
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Rechtsstaat und den europäischen Integrationsprozcß gleichcrmaßen. Auch brcitet 
sich sog. "Organisierte Kriminalität« (»0. K.«) als illegale Begleiterschemung der 
Internationalisierung von Wirr.schaftsbeziehungen'9 aus und ist in diesem Zusam­
menhang rechrlich und politisch zu bewältigen. Damit wird die .Globalisierungs­
kriminalität« 7. U einem Folgeproblem der Bewältigung des Globalisierungsprozes­
ses" und kann nur in diesem Rahmen bewältigt werden. 
Das marktradikale Konzept der Bewältigung des Globalisierungsprozesses ist durch 
einen Übergang politischer Regulationskompetenz auf den Marktmechanismus ge­
kennzeichnet, dem auf der anderen Seite ein Abbau sozialstaadicher Regulationen 
entspricht". D essen Folgen werden durch den Aufbau eines starken Minimalstaates -
unter Ausbau eines .5icherheitsvorsorgesystems« nach dem Modell der USA -
kompensiert, um entsprechende Devianzen notfalls autoritär Z\l regulieren. Die 
deutsche Rezeption der "Zero-Tolerance-doctrine« ergibt erSt in diesem analytischen 
Rahmen einen rechtssoziologisch faßbaren Sinn. Ein angemessenes sozialpolitisches 
Gegensteuern jenseits der Selbststeuerung des Marktes und ihrer Flankierung durch 
einen >s tarken Staat< sieht dieses Konzept nicht vor"-
Die Folgeproblemeder Pauperisierung gelten im marktradikalen Politikmodell als im 
Zeitablauf überwindbares Übergangsphänomen, die sich mit vollständiger Realisie­
rung der neoliberalen Utopie von selbst erledigen sollen'). Infolgedessen wurden 
bisher effektive sozialpolitische Mal1nahmen auch auf supranationaler Ebene, erwa 
im »Beschäftigungskapitel« nach Art. 125-130 EGV/A msterdam nicht getroffen. 
Diesbezüglich scheint sich jedoch im Vollzuge der .Sozialdemokratisierung« Euro­
pas eine Tendenzwende abzuzeichnen" . 

Sozialpolitisch motivierte Prävention versus ,,2ero-Tolerance« - ein neues 
Paradigma " innerer Sichel'heit«? 

Der Ausgang der Bundestagswahl vom September 1998 im Zusammenhang mit einer 
politischen Hegemonierung Europas durch sozialdemokratische Politikmodelle hat 
zu konzeptionellen Akzentverlagerungen geführt. Favorisiert wird nunmehr ein 
ausgreifendes, auch sozialpolitisch ansetzendes Präventionskonzept"- Dieses Kon­
zept will umfassende Sicherheit mit emem Ausbau der Bürger- und demokratischen 
Beteiligungsrechte bei gleichzeitiger Anhebung des allgemeinen Wohlstandsniveaus 
verbinden. Sicherheit und Freiheit werden als komplementäre Elemente betrachtet. 
Insbesondere durch sozial- und wirtschaftspolitische Gegensteuerung soll das Sicher­
heitsrisiko gesenkt werden. Einer weiteren Erhöhung von Eingriffsdichte und Straf-

29 Alig. 5. Suceck, \VI., Jodusu"ieJle Beziehungen in ei.ner intcrnarionrtli~it::rten Wirtsch:tfr, in: Beck, U. (Hrsg.), 
Politik der Globalisierung, S. 169 H. 

JO Ubersicht bel Bcck. U., Was isr Globalisicrung? 1997. S. 48 tf. 
J I Habc:rma .... }., Jenseits des Nationalstaates? Bemerkungen zu Folgeproblemen der wirtschaftlichen Glo ­

balisiC'ung, in: Beck, U. (Hrsg.) (Fn. 19), S. 67 ff. 
)1 S. insbesondere ,.Sicher leben in Deutschland - Zwölf Thesen zur Inneren Sicherheit", CDU -Dokumcma­

tlon Nr. 33 /97. 
H Wolf, Martin, Markt für die Armen, in: Le Monde Diplom!l.flque, dt. Ausgabe 06/97. S. 11; SChW3r7., G., 

Markrwirrschaft oh.ne!- Wenn und Aber, in: Doering/Flisza.r (1995), S. 117-1)':. 

34 Europaischcr Rat., Tagung ;;Im I J .1 12 . 11. 1998 in \'<lIen . Schlußfolgerungen des Vorsitzes (Vorl;tufige 
Fassung), in: EU-Nachrichten. Dokumcnur:on Nr.8, 1998, S.6ff. 

35 Koalilionsvcrcinbarung dl.:r Parteien SPD u:ld »Die GrunenIBtindnis 90- vom .21. 10. 1998, Kap. IX, 
abgedruckt i.n: FR v. 22. JO. J998, S. 24 f. = ZRJ') 1998, S. 498 f. (s. !'luch: hnp:/Iwww.spd.de);s. bereits ", Den 
Rechtsstaat starken - den inneren Frieden bewahren - die innere Sicherheit gcwahrleistcn .. , SPD-Posi­
tionspapicr v. 29.7. 1998 (hnpJ/www.spd.deh.rchiv/ianeres/lnnI99880279_626.hunl), abgdr. in: FR v. 
'9· 7· 1998, S.IS. 
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nndrohungen wird eine grundsätzliche Absage erteilt. In diesem Rahmen soU eine 
Differenzierung des strafrechtlichen Sanktionensystems erfolgen, die den Automa­
tismus Strafverstoß - GeldstrafclStrafhafr mit oder ohne Bewährung über ei nen 
we iter auszubauenden Täter-Opfer-Ausgleich hinaus um sozial wirksame Sanktio­
nen, wie gemeinnü[zige Sozialarbeit) ergänzt. 
Diesen positi ven Ansätzen widerstreiten allerdings Pläne, Geldstrafen (§ 40 StGB) 
durch Polizeidienstkräfte verhängen zu lassen. Damit würde eine strukturelle An­
gleichung an das Verfahren nach §§ 35 H. OWiG vorgenommen. Es ist aber ein 
Unterschied, ob eine Strafrat - die im Gegensatz zu § 12 OWiG Verschulden vor­
aussetzt - durch die Exekutive oder die Judikative geahndet w.ird. Ein etwaiger 
Verzicht auf den Rechtsbehelf - etwa durch unüberlegte oder ve rängstigte Beglei­
chung der Geldstrafe per Scheck oder in Bargeld an On und Stelle - läßt sich auch 
schon nach dem OWiG nicht zurück holen l '. Die Notwendigkeit einer Schuldfest­
stellung beim Verdacht auf Vorliegen einer Straftat deutet auf einen Verstoß gegen 
Art. 101 GG hin . Jedenfalls kann d ie Exek utive ni cht als »Richter« fungieren. Diese 
Gefahr besteht aber unter den genannten Umständen. Das Strafbefehlsverfahren der 
§§ 407 ff. StPO ist angesic hts des Schuldprinzips an di e Zuständigkeit des Richters 
nach Befassung der StA mit der Strafsache gebunden. D ie oft von den Befürwonern 
d ieses neuen ModelJs genannte Vergleichbarkeit mit dieser Regelung besteht daher 
nicht. D abei ist nicht zu verkennen, daß der Richter nach § 408 Abs. 3 5.2 StPO bei 
Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit die Hauptverhandlung nach § 203 StPO eröff­
nen kann. Lediglich die Möglichkeit eines Einspruches gegen die Geldstrafe ist zu den 
rechtsstaatlichen Rechtsschutzmöglichkeiten nach §§ 407 H. StPO nicht äquivalent. 
Das Modell ist daher rechtlich sehr bedenklich. 

Betont wird in diesem Prävemionskonzept vora Uem die kommunale Verantworrung. 
Durch »Prävenrionsräte« i.S. eines »runde n Tisches« und (i n NRW bereits begrün­
deten) »Sicherheitspartnerschaften« sollen Ursachen abweichenden Verhaltens im 
kommunalen Vorfeld erkannt und nach Möglichkeit präventiv ausgeschal tet werden. 
Möglichst ohne Zwangsmaßnahmen einzuse tzen l ] . Letztlich verwe ist di eses Kon­
zept insoweit auch auf di e Möglichkeiten der lokalen Selbstorganisation der Zivil­
gesellschaft, in der die Bürger Veramworrung für sich selbst übernehmen. Damit setzt 

es sich der Aktion "Sicherhe;tsnetz« entgegen, die led iglich darauf angelegt ist, 
möglichst allgegenwärtige soziale Kontrolle durch die genera lprävemive Funktion 
einer Vorverlagerung von Normen des Strafrechts als P rärogative für die Bewältigung 
sozialer Risiken anhand des .. Zero-Tolerance«-Modells auszuüben l '. 

Das Politikmodell der .Nu lltoleranz« verliert damit nicht seine Bedeurung. Die 
Restrukturie rung der »Inne ren Sicherheit« in den letzten ro Jahren trägt den 
Stempel dieses Politikmodel ls. Zumal es als alternatives Politikrnodell bestehen 
und in bestimmten Bundesländern in dieser Form wirksam bleibt". Es ist bisher 
nicht absehbar, daß die im Rahmen des skizzierten Politikmodells implementierten 

Regulationen erheblich abgeschwächt werden, wie zahlreiche Bürgerrechtsorgani­
sationen fordern'o. Zeichen einer vorsichtigen Umsteuerung sind - wie die Ein-

)6 Gohler,OWiG, 12.A., "998, §67, Rdnr. 41. 
37 Ni her Vt'rbrcchcnsprävcmion- die Ursachen bcbmpfcn, in: Korpcr (Fn. 14), 5.58,61 fI .;Jaschkc, PoJi~c:i 

und Sozi.1b rbeir, in: H citmcyer u. a. (Hrsg.), (pn. 5), S. J98 ff. Die Konzcpüon ist vom US-:.uncrikJni schtn 
Kommunitarismus becinflußl, s. etwa Elziorn (Fn. 9). $. 198 ff. 

J8 Sicher Lehen in Deutschland - Z",,'o lfThescn zur JJlm~:'c n Sicherheit, CDU-Dokumenution Nr. jJh997. 
These 7-

39 S. "» Tnitiativc Bayern Sicherheil., Prcsscmincilung vom T 2 . S. 1998, S,lI. 
40 Einen knappen Ubcrhlick bieten die qunliut iv sc.:iu· unterschied.lichen Bcitmge In : Mul1cr-Hciddbcrg, T. , 

u. a., Grundrechte- Repon J 998; weiter Gossner, R., U msteUern in der Politik der .. InDere n Sicherheit!<. in: 
FR v. 14- 10. [998, S. 11. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1999-2-231 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 19:25:48. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1999-2-231


fühmng eines neuen Staatsbürgerschaftsrechtes - nur verhalten auszumachen, ob­
wohl die Koalitionsvereinbamng dies gmndsätzlieh nahelegt. Die divergierenden 
Konzeptionen zeigen allerdings deutlich ein unterschiedliches Verständnis von 
,Prävention<. Jedenfalls deutet die fra~würdige Unterschriftenaktion gegen die Ein­
fühmng der Zulassung einer »zweiten Staatsbürgerschaft« für »Neubürger«" auf 
einen massiven politischen Widerstand, der sich an diesem Politikmodell der .Ab­
schreckung des Anderen « orientiert und Menschen mit einer »zweiten« Sraatsbür­
gerschaft als gesellschaftliches Risiko in einer »Fesrung Deutschland« definiert, die 
als geschlossenes »Abstammungskollektiv« begriffen wird. 
Nach Lage der Dinge tritt dieses Präventionskonzept bisher lediglich neben die 
Regulationsstmkturen der überkommenen »Kanther'schen Rechtsrnasse«". Diesbe­
zügjjch deutet sich eine Rezeption des skizzierten Modells im Rahmen dieses Prä­
ventionsmodells mit entsprechenden - immerhin auszumachenden - Akzentver­
schiebungen an'J Zwar sollen die Eingriffsschwellen des Polizei- und Strafrechts 
durch ein derartiges Politikmodell nicht mehr gmndsätzlich i.S. einer umfassenden 
Sozialkontrolle entgrenzt werden. Diese Doktrin soll aber im Rahmen des geltenden 
Rechts - dessen Reform es massiv beeinflußt hat - insoweit rezipiert werden, als im 
Polizeirecht gegen jede Gefahr angemessen vorgegangen wird, gegen jede Straftat 
ermirtelt wird und kein Verstoß gegen Grundsätze der »öffenilichen Ordnung« 
toleriert wird. Ein derartig rezi piertes Modell von »Null toleranz« dient als Leitlinie 
für die Ausübung des polizeiuchen Entschließungserrnessens. Es dient möglicher­
weise auch als Leitlinie für die Handhabung des Opportunitätsprinzips im Straf­
prozeßrecht nach §§ '53 ff. StPO als Ausnahme zum Legalitätsprinzip des § 152 
Abs.2 StPO. Unter diesen Umständen sind nahezu alle Einwände gegen »Zero­
Tolerance« - mit Ausnahme des Vorwurfs einer blinden Inkorporiemng US-ame­
rikaniseher Rechtsvorstellungen in die bundesdeutsehe Rechtsordnung - weiterhin 
relevant. Insbesondere das Kontrollproblem stellt sich in unverminderter Schärfe. 
Die »Zero-Tolerance-Doctnne« wird mithin durch anders akzentuierte Präventions­
aspekte - die den kommunitaristischen Stempel auf der Stirn tragen - ergänzt. 

"Zem- Toleyance « und neuey >Leviathan< 

Das .Zero-Tolerance«-Modell »Innerer Sicherheit« integriert die Abwehr politisch 
definierter Risiken in einem Konzept der »kollektiven Sicherheitsvorsorge«. Es hat 
der Intention nach die Aufgabe, den potentiellen Zustand des Bürgerkrieges, als den 
rechrIosen »Naturzustand« gesel.lschaftlicher Beziehungen, effektiv zu verhindern. 
Damit rekurriert es auf ein bestimmtes sozial philosophisches - an Thomas Hobbes 
orientiertes - StaatsmodeUH Es ist der Gmndannahme verpflichtet, daß jenseits der 
Errichtung von Stmkturen eines »starken Staates« der »Narurzustand« droht'l. Der 
Staat wird über der Gesellschaft gedacht. Es wird suggeriert, daß nur die Alternative 

41 Vollig be~cit c gelassen wird dabei der Ums.t:l.nd, daß. die rechtlichen Probleme der Jol.wciten Staafsbürgcr­
scbafr .. bereits dc lege: lara bestehen und etwa im ln[crnationalcn Privatrecht UJ1(er dem Aspek( der 
"Mehrstaater .. :-: t;L( Jahren gelöst .~Ind.): . crwa Kegel, G, Intcrn:ltionales Privatrecht, 7·A., '995, § 13 Il 
S.) 18 H. Gt.:st.:l".I.'Scnrwu_rT unter: hup:llwww.bmid.bund.de/aktueHcs/index.html .; s. a. Wol[rabc:nslcin, 
A., Vorn Uncert:\n 7.um Bürger> in: FR v. 2.2. [999, S. 18. 

42 Ahn!. Gossner, R. (Fn. 40), 

43 S.etwa HJ.sse mer, \Y/., ,.Ordnung schaffen! .. , in: FR v. [7 . 9. 1998, S, 17, 
44 Zu einer derartigen lesart des »lcviathan « von Thomas Hobbes $. insbesondere MacPherson, C. S ., Die 

politische Theorit: dt::s Besitzindividualismus, 197) . 5.68 H. 
4) S.Hobbes, Th., Lcvi"h.n (16p, 1668), insbes . Teil I, Kap.X11I , Teil H, Kap. XVII. 
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der Zurücknahme gleicher Freiheitsrechte und rechtsstaadicher Kontrolle und der 
Errichtung eines autoritären SteuerungsmodeJls existiert, um den Gefahren des 
zivilisatorischen Verfalls noch begegnen zu können,6. Dem setzt das neue Präven­
tionsmodell wenigstens vom Ansatz her eine Aufwertung demokratischer Entschei­
dungsbefugnisse im Rahmen der Selbstorganisation der Zivilgesellschaft und einen 
Stopp der -inneren Aufrüstungsspirale« entgegen. 
Mit dem skizzierten Modell erfolgt ein .neoklassiseher« Anschluß an Straf- und 
,Polieey<-Konzepte des 19.Jahrhunderts unter den Bedingungen der -Globalisie­
rung«''- Die diesbezüglichen Regulationen sind auf die Kompensation sozialer Um­
strukturierungen durch einen 'starken< Minimalstaat ausgerichtet, nachdem sozial­
politische Regulationen angesichts der welrweiten wirtschaftlichen »Standortkon­
kurrenz« als nicht mehr durchführbar gelten. Zumal sie die Selbstregulationsfähigkeit 
des Marktes »stören«. Angesichts der sozioökonomischen Folgen der lnternationa­
lisierung der Wirtschaftssysteme, die den nationalstaatlichen Rahmen insbesondere 
durch Erschütterung der steuerstaatlichen Grundlagen der nationalen Ökonomien 
von außen aufsprengen und das »Modell Deutschland« verabschiedet haben, stellt 
sich diese Thematik in unverminderter Schärfe". Das nunmehr hegemoniale Politik­
modell versucht dem mit einem Umbau des Sozialstaats und der Implementierung 
wirtschaftspolitischer Regulationen zu begegnen, soweit deren Reichweite den Aus­
wirkungen der wirtschaftlichen Globalisierung auf den »Wirtschaftsstandort« 
Deutschland begegnen kann". Ob die Du.rchsetzung dieses »dritten Weges« gelingt, 
der auf supranationale Koordinationen angewiesen ist, ist noch völlig offen1°. Im Falle 
seines Scheitems droht die erneute Orientierung an marktradikalen Politikkonzep­
ren. 

Als politische Alternative zum .dritten Weg« einer Erneuerung der sozialen Demo­
kratie in einem sozialdemokratisch hegemonierten Europa ist dieses Modell durch die 
gegenwärtigen politischen Entwicklungen keineswegs überholt. Geschweige denn, 
als politisches Projekt beseitigt. Zumal die normative Hinterlassenschaft der Vorherr­
schaft dieses Politik modells als geltendes Recht weiterwirkt. Die »Alternative« be­
steht darin, die entstandenen sozialen »Disparitäten« in einem )neuen Mittelaher« 
repressiv zu regulierenP. 

Nach wie vor besteht die Forderung nach einem neuen Gesellschaftsvertrag, der die 
Errichtung eines .Leviathan« der radikalisierten Moderne bei geänderten Sicher­
heitserfordernissen ermöglicht. Dieser neue ,Leviathan< soll die blutig erkämpften, 
sozialen und politischen bürgerlichen Freiheiten durch ein System ,kollektiver< 
. Sicherheitsvorsorge« ersetzen. Damit würde die Dynamik der politischen Freiheit 
in primär objektivrechtliche Regulationsmuster eingebunden. Auf dieser FoLie wurde 
ein Rückbau der Bürgerrechte zugunsten kollektiv bindender Selbsterhaltungs­
zwecke der .politischen Gemeinschaft« durchgesetzt. Unter den gegenwärtigen 
Umständen hat die .Politik der inneren Sicherheit« auch die Funktion, die sozialen 
Folgen des wirtschaftlichen Globalisierungsprozesses repressiv zu flanIcieren. Diese 
Perspektive eröffnet den BLick auf Konturen eines »starken Staates« im »Zeitalter der 

46 So etwa I.~ en.ste. Keine Freiheit ohne Sicherheit. Innere Sic:lcrhcic als Aufg'lht: und GnJndl~e des 
Rechtsstaates, in: Oie politische Meinung, '997. Nr. J37, 5. 188 fL , der ~i(!1 J.u~drückli~:h auf das Paradigma 
von Hobbcs berufe 

47 UhC!.rsicht erw;l bei H3ucnhauer, H., Die geistesgeschiehtlichcn Grundlagen dcs dcutschen Rechts, 
4. Aufl., '996, S. 125ff., 156ff., lI9ff. 

48 Cerny, P. G., GlobaJisicrung und die neue Logik koUektiven H:lOdclru, in: ßeck, U. (Hrsg.), rolilik der 
Glob:llisierung, 1998, S. 163, 188 ff.; Menul, U., Glob;llisierung versus Fr;lgmenticrung, f99S, S. 20j ff. 

49 S. dazu Scharpf, W. F., Demokratie in der transnationalen Politik, in: Beck, U. (Hrsg.), (Fn . l9), S . .u8 H .• 
Skeptischer Habcrmas, J., (Fn. J ,), S. 67 ff. 

50 S. Giddens, A., Der dritte Weg. Uber die Erneuerung der soz.ialen Demokratie, 1999_ S. 1 J H., 86 ff. 
51 S. den Enrwurf von Mine, A., Das neue Mittelalter, 2. A., 19950 inbes. S. 71 ff. 
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Globalisierung«. Sie erfolgt in Gestalt einer sukzessiven ,Wiederkehr< eines autori­
tären »Leviathan«!'. In dem allerdings - im Gegensatz zu einem »Behemoth", um in 
der Metapher zu bleiben - die Reste der Herrschaft des Gesetzes noch nicht beseitigt 
sind. 

Von der »öffentlichen zur »inneren Sicherheit« 

Bereits seit dem» Herbst 197i" hat sich ein Paradigmenwechsel von der Herstellung 
»öffentlicher Sicherheit« zur »inneren Sicherheit« vollzogen. Im Gegensatz zum 
Rechtsbegriff der »öffentlichen Sicherheit« (als dem Inbegriff der Unverletzlichkeit 
der objektiven Rechtsordnung und der subjektiven Rechte) umfaßt der politische 
Begriff der »Inneren Sicherheit« die ständige Bereitschaft aller (staatlichen und 
privaten) Sicherheitsorganisationen zur Abwendung von »Sicherheitsrisiken« nach 
Maßgabe einer politisch definierten »Normallage«. 
Private Sicherheirsdienste dürfen allerdings keine Polizeifunktionen wahrnehmen, da 
ihre Rechte niemals weiter reichen können als die Rechte ihrer Auftraggeber. Der­
artige »private« Polizeien sind bisher auf die Wahrnehmung eines Hausrechtes und 
der »professionellen Nothilfe« im Einzelfall beschränkt. Eine darüber hinausgehende 
Delegation staatlicher Polizeifunktionen bedarf einer Rechtsänderung, deren Verfas­
sungsgemäßheit rechtlich bedenklich ist, da sie den verfassungsfesten Kern des staat­
lichen Gewaltmonopols berührt!]. 
Allerdings entspricht es dem Sicherheitskonzept von . Zero-Tolerance«, nicht nur 
private Sicherheitsdienste einzubeziehen, sondern - etwa im Rahmen der bayerischen 
Aktion »Sicherheirswacht« - (mittelalterlich anmutende) •• Biirgerwehren« zu errich­
ten, wieder »Blockwarte« (»Hauswarte« I) einzuführen und eine lückenlose soziale 
Kontrolle anhand der Maßstäbe einer autoritär definierten öffentlichen Ordnung 
durchzusetzen. Im Gefolge der Rezeption dieses Modells hat sich ein spezialisierter 
\X'irrschaftszweig mit erheblichen Umsätzen etabliert. Auch »Sicherheit« ist zu einem 
»Markt« geworden. Spezielle Rechtsschutzinstrumente für den betroffenen Bürger 
fehlen. Gegebenenfalls ist auf das zivilrechtliche Instrumentarium der §§ ro04, 82} 

Abs. [BGB zurückzugreifen. Derartige Tendenzen führen auf den geraden Wcgin die 
Kontrollgesellschaft. 
Vollständige »Innere Sicherheit« verlangt als Versprechen an die Bevölkerung eine 
nahe lückenlos operierende Sicherheitsvorsorgeorganisation" und wird zum Äqui­
valent der »äußeren Sicherheit« als dem Schutz der politisch-physischen Integrität der 
Republik. Sie setzt eine permanente Bedrohungvoraus und reduziert das .Politische« 
auf die Definition des »Feindes«!!, der jetzt »innen« steht. Entsprechend ersetzt die 
Bedrohung dcr Gesellschaft insbesondere durch die begrifflich schwer fixierbare 
»organisierte Kriminalität«l' (»0. K.«) die frühere Bedrohung durch den • War­
schauer Pakt«. Nach dieser Logik führt ein Festhalten an liberalen Grundrechten 

52. S. be-rcits Verf.. Die Rückkehr des Leviathan, in: BischofffOeppc/Kisker, Das :nde des Neoliberaljsmus ?, 
'998, s. '97-"S . 

S3 Einzelheuen bei Stobcr, R .• Staalliches Gewahmonopol und pnvates Sicherheitsgewerbe, NJW 1997. 
S. 889-896; Jcand'l-Icur, B., Von der Gcfahrenabwchr J.b :-raOl.tlic.her Angelegenheit 7.um Einsittz privater 
Sichcrheirskrafte, AöR 1994, S. 107 H. 

54 Ausf. KnieseI, M., .. innere Sicherhell(ll und Grundgc.se.tz., ZRP 1996, S. 482-489 m.w.N. 
55 Schmjtt, earl., Der Begriff d('s Po(jtischen, 4· Auf:., 1963, S. 31 H. 
56 K..anrher, M., Organisicnc Knminalilät- Ein Problem in gam. Europa, Ln: Texte l.ur Inneren Sicherheit 11, 

hrsg. vom BMI, 1997, S.6-18; Ubersicht bei Zachert, l-J.-L., Die Entwidclung der organisierten Krimi ­
na.lilat in Deutschland, Aus Politik und Zeitgeschichte, 1995 . B lj, S. t I H. 
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letztlich den »Ausnahmezustand« herbei und stellt die .Souveränitätsfrage •. Sicher­
heit wird gegen gleiche Freiheiten ausgespielt, anstatt sie als komplementäre Bedin­
gungen eines demokratischen Rechtsstaates zu begreifen. 
Eine politisch definierte .öffentliche Ordnung« soll wieder zum rechrlichen Zentral­
begriff werden, nachdem sie auS den Polizeigesetzen der Länder (nicht aus den 
Ordnungsrechtsgesetzen) mit guten Gründen weitgehend entfernt worden ist". Es 
ist insbesondere unter dem Aspekt der Gesetzesbindung der Verwaltung problema­
tisch, daß ein Staat mit Zwangsgewalt soll Normen durchsetzen können, d.ic den 
Einzelnen nicht als Rechtsnormen, sondern lediglich kraft politischer Definitions­
macht binden. 
Ein Individualrechtsschutz findet insbesondere angesichts der schwierigen Beweissi­
tuation nur unter erschwerten Bedingungen statt. Die Abwehrfunktionen der Frei­
heitsgrundrechte werden zugunsten der Wahrnehmung objektiver Schutzfunktionen 
für das »Kollek tiv« zunehmend entwertet, denen diese verdichteten Eingriffsbefug­
ni sse als geschuldet gelten. Das Verhäl tnis von Grundrechten und einfachem Gesetz 
scheint sich umzukehren, so daß die Freiheitsgrund rechte nurmehr nach Maßgabe 
jener einfachen Gesetze auszulegen sind, die aus Grundrechten abgeleiteten objek­
tiven Schutzpflichten entsprechen!'. Das rechtliche Korsett der bürgerlichen Freiheit 
wird zunehmend enger!'. 
Eine Allgegenwart staatlicher Kontrolle kann diese Sicherheit jedoch nicht garan­
tieren. Zumal sie die Fähigkeiten einer demokratisch organisierten ZivilgeseHschaft 
zur Selbstorganisation und zur Erzeugung tragfähiger Moralprinzipien auf der Basis 
gleicher Freiheiten anhand der Grundwerte einer Verfassung ignoriert60. Die ver­
stärkte Ausbreitung der betreffenden Formen von KriminaJität dürfte durch die 
transnationale Durchsetzung marktradikaler Vergesellschaftungsmuster begünstigt 
werden, die derartige Spielräume überhaupt erst eröffnet haben. Ihre Bekämpfung 
erscheint jedoch möglich, ohne den Anwendungsbereich gleicher Freiheitsrechte 
zurückzudrängen. Freiheit und .Sicherhei t. schließen sich nicht aus, sofern die 
immer noch vorhandcnen politischen Spiel räume für eine demokratische und rechts­
staatliche, um die supranationale Perspektive erweiterten, Sicherheirskonzeption 
effektiv genutzt werden. Jedenfalls besteht kein Anlaß, die mühsam erkämpften 
Strukturen von Individualität anhand der Folie gleicher bürgerl icher Freiheiten 
zugunsten eines rigiden Kollektivismus aufzugeben. 

Ein >Grundrecht auf Sicherheit< im »Unsicherheitsstaat«? 

Das neue .Sicherheitsvorsorgesystem wird verfassungsrechtlich aus einem »Grund­
recht auf Sicherheit«6' abgeleitet, dessen normative Struktur verschwommen bleibt. 
Aus der bisherigen Struktur des Grundgesetzes ist es als explizites Grundrecht nicht 
ableitbar. Fest steht, daß die Bürger dcr Bundesrepubuk Deutschland gegenüber dem 
Staat eincn objektivrechtlichen Anspruch auf Schutz vor Beeinträchtigung ihrer 
personalen Integri tät haben6'. Inwieweit und ob diesem Anspruch ein subjektives 

S7 S,G01Z, V" Allgemeines Poli~ei- und Ordnu!1gsrccht) 12.l\ufl ., 1995, Rdnm. udf. 
S8 Leuthcusser-Schnarrcnbcrgcr, Im Zweifel gcgcn die freiheit, in : Blaucr für deutsche und internationale 

PoLtik, rt/1997, S.lz87ff. 
59 Kursdu, ,Starker Staat) mit Januskopf, KJ '998, S. 399. 401 H. 
60 S. duu jd/.r den inrt·res.qml'n "l"l'xr von Giddcm (rn . 10), S. 13 H. 
6 [ Grundlegend Iscnscl', Joscf, Das Grundrecht auf Sicherheit, 19S}, S. 27 H. 
62 BVeriGE 39. I, 42; 46, 160, r64 f.; 53, }0-96; 77. '70-220. 
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Recht korreliert, ist überaus umstritten". Die einzige dogmatische Stütze findet 
dieses Denkmodell in Art. 2 Abs. 2 GG als objektivem Schutzanspruch gegenüber 
dem Staat". Es dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, daß der Schutz der personalen 
Integrität verfassungsrechtlich umfassend gewährleistet, jedoch soweit als möglich 
bereits staatlich realisiert ist. Die Berufung auf diesen Anspruch läuft insoweit gegen­
wärtig leer". Ein derartiger Anspruch auf Tätigwerden des Gesetzgebers im Wege 
politischer Steuerung besteht nur insoweit, als die personale Integrität nicht aus­
reichend gegen innergesellschaftliche Bedrohungen gesichert erscheint und öffent­
liche Sicherheit nicht garantiert ist. Dies ist - auch im Vergleich zu anderen weSt­
europäischen Staaten - ersichtlich nicht der Fall. Der Legislative ist hier ein weiter 
Ermessenspielraum zuzubilligen". Ein derartiger Nachweis wird durch die Befür­
wortcr auch nicht erbracht. Die Bundesrepublik Deutschland ist keineswegs ei.n 
»Unsicherheitsstaat«. Dies schließt eine Optimierung der »Feinsteuerung« von Re­
pression und Prävention angesichts veränderter Umstände nicht aus. 
Die politische Durchsetzung dieser verfassungsrechdichen Konstruktion würde zu 
einem Umbau des grundgesetzlichen Wertsystems führen, das bisher von einem 
Vorrang der Individualgrundrechte, insbesondere aufgrund von Art. lAbs. 3 und 
20 Abs. I GG, geprägt ist, die durch Art. 79 Abs. 3 GG unabänderlich gestellt worden 
sind''. Ein explizites »Grundrecht auf Sicherheit« kennt diese Verfassungsordnung 
nicht. Nach der Konzeption des GG beruht die Ausübung gleicher Freiheiten auf der 
Herstellung von öffentlich notwendiger Sicherheit als ihrer Voraussetzung. Sie ist als 
Staatszielbestimmung aus Art. 20 Abs. J GG i.Vm. Art. lAbs. 1 und Abs.3 GG 
abzuleiten. Bereits die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit schließt einen »Un­
sicherheitsstaat« begrifflich aus. Ohne daß es eines »Grundrechtes auf Sicherheit« 
bedarf, ist der demokratische Rechtsstaat verpflichtet, einen Zustand an Sicherheit zu 
gewährleisten, der die Ausübung grundrechtlicher - gleicher - Freiheiten überhaupt 
erst ermöglicht. Die Herstellung öffentlicher Sicherheit ist integraler Staatszweck. 
Die betreffenden objektivrechtlichen Komponenten verpflichten den Gesetzgeber, 
ohne daß dem Bürger - es sei denn bei erheblicher Unterschreitung des gebotenen 
Schutzniveaus - eine subjektive Berechtigung aus der Staatszielbestimmung i.Vm. 
Art.2 Abs. I GG zusteht's. Erst die nachhaltige Unterschreitung dieser Schwelle 
würde einen grundgesetzlichen Anspruch aus Art. 2 Abs. 2, Art. 2 Abs. J i.Y.m. Art. J 

Abs. I und 3 GG eröffnen. Eine derartige Situation ist jedoch in keiner Hinsicht 
gegeben. Straftaten werden nach dem Legalitätsprinzip verfolgt und abgeurteilt. 
Gefahren werden bei drohender Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit abge­
wehrt. Es ist eine Mär, daß Polizei und Justiz ihre Pflichten nicht im angemessenem 
rechtlichen und organisatorischen Rahmen erfüllen. Eine außer Verhältnis stehende 
»Toleranz« der bundesdeutschen Rechtsprechung und Strafverfolgung gegenüber 
»Rechtsbrcchem« hat nie vorgelegen, wie neu rechte Lesarten nahelegen". Statt 
dessen wäre eine Konkrt'tisierung auf jene Kompetenzen erforderlich, die es im 
Rahmen eines liberalen Verfassungsvcrständnisses erlauben, die neuen Formen der 
Kliminalität und der damit verbundenen Gefahren angemessen unter Wahrung eines 

6) S. Alex}". R., Theo rie der Gru.ndrechte, 1986, S. 41 0--415 . 

64 Jat:lss/Piermh, GG, ... Aufl., '997. Art. 2, Rd.nr. so-s:: m.w.N . 
6 5 Grimm, D ., Verfassungsrechdichc Anmerkungen zum Thema Pravenuon (1986), in: dcrs., Die Zukunft 

des Grundgesetzes, 1991, 5 .197,212; JnOCf5 insbcS'.lsctlsce (Fn . .. 6). 
66 Hesse, K., Grundzuge des Vcrflssungsreehrs der Bunde$rcpublik Deutschbnd, 2o. l\ufl ., Hcjdelber~, 

1995 . Rdnr. }So, Rdnrn. 290-199· 
67 Vcrf., Sind Burgcrrechlc 10Ut(?, in: Hamm-Brucher, H. (11rsg.), ngchaltcllc Reden, Mal '999. S. 62 ff, 
68 Grimm, D., Ruckkehr Z\.Lm hb~r" le n Grundrechts\'crsl3ndnis (1!j8S). in: dcrs. (Fn.6s), S. nl. IJ.4. 
69 \'(fa.ssermann, R., Rechl und Gewa lt . Ubcr elle Hilflosigkei t des SU3l<."S gegenüber Verbrechern. in : 

S hwilklSchacht, Die selbstbewußte Nation, j. Aufl., 1.995. S. 249-266; Iscn$ee (Fn. 46). 
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hohen Grundrechtsstandards zu bekämpfen. Insofern gebt das Präventionskonzept 
der neuen Bundesregierung vom Ansatz her in die richtige Richrung. 
Es ist die ureigenste Funktion des Staates der Neuzeit überhaupt, "Frieden,< herzu­
stellen'o. Eine demokratische und rechtsstaadiche Verfassung, die nicht auf die Her­
stellung einer »Friedensordnung « zielt, hat unter den Bedingungen der Moderne ihr 
Ziel verfehlt. Nicht zu letzt auS diese r Fu.nktion - in Überwindung der mittelalter­
lichen "Fehdeo rdnungen « und der Erfahrung der Diktatur - als »Verte idiger des 
Friedens« bezieht der Staat des Grundgesetzes seine grundsätzliche Legitimation. An 
der Herstellung inneren Friedens bemißt sich der Status der Legitimität des modernen 
politischen Systems. Letztlich beabsichtigt eine derartige Transformation des Grund­
rechtssystems die Herstellung einer anderen Verfassung auf dem Wege des Verfas­
sungswandels und bedroht die Struktur der Grundrechte als subjektiver Individual­
rechte zugunsten einer Rückführung der Grundrechte auf rein objektivrechtliche 
lnstitutsgarantien, die als .kollektive Schutzgrundrechte« gleichsam »verflüssigt« 
und politisch verfügbar werden. Mit der Statuierung eines kollektiv verstandenen 
"G rundrechtes auf Sicherheit« is t eine Zurückdrängung sowohl der gleichen Frei­
heitsrechte als auch ihrer rechtsstaatlichen Durchsetzbarkeit in einer neonationalisti­
schen .. Gemeinschaft« verbunden. Es darf bezweifelt werden, ob das Grundgesetz in 
seiner jetzigen Gestalt einer dera rt .. unbegrenzten Auslegung« zugänglich ist". Wer 
Grundrechte und Verfassungsnormen als StörfaktOr ansieht, verstärkt nur den Pro­
zeß, den er au.fhalten will". 

Nationale und supranationale »Sicherheitsvorsorge« 

Spätestens mit dem zum I. Mai t 999 [Abw.] in Kraft getretenen Vertrag vom Am­
sterdam hat die Europäische Union begonnen, den Bereich der öffentlichen Sicher­
heit nach Maßgabe der Art. 29 H. EUV / Amsterdam i. v.m. Art. 6 t H. EGV / Amster­
dam ansatzweise zu vergemeinschaftenn Bereits nach früherem Europarecht waren 
die Mitgliedsstaaten aufgrund Art. 5 i.V.m. Art. 30 und Art. 38 EGV verpflichtet, alle 
erforderlichen und angemesse nen Maßnahmen zu ergreifen, um die Funktionsfähig­
keit der Freiheiten nach dem EGV sicherzustellen". Dies darf nicht darüber hinweg­
täuschen, daß im Bereich der (noch rein völkerrechtlichen) Zusammenarbeit von 
Justiz und Inneres nach K I Nr'9 EUV/Maastricht und im Zusammenhang mit der 
Europolkonvemion sowie dem mittlerweile ratifizierten .. Immunitäte nprotokoll «'l 
im Rahmen der (völkerrechtlichen) Verträge des .. Schengenbesitzstandes« nach wie 
vor erhebliche Abstimmungsprobleme bestehen. Sie dürften ein Motiv für cLe Ver­
gemeinschaftung der Materien gewesen sein. Aber der Status der Vergemeinschafrung 
ist angesichts verbleibender und schwer handha bbarer imergouvernementaler Funk­
tionsbereiche der ZEJl (Zusammenarbeit im Bereich der Justiz und des Inneren) auch 
nach Art. 29 Abs. 2 EUV / Amsterdam völlig un zulänglich. Eine effektive demokrati­
sche und rechtsstaatliehe Kontrolle ist im Ve rtrag vom Amsterdam - insbesondere im 
Hinblick auf die nicht gewährleistete Ind ividualklage gegen Maßnahmen im Rahmen 

70 S. von Humbold t, \VI., Ideen zu eInem Versuch die \'(/j rksa mkeit des St.ures I',U bestimmen, 1967, S. 59 H. 
7l Grundlegend Rüthel's, Bernd, Die un begrenzte Auslegung, 4- Aufl" 1996, § II S. 476 ff. 
11 S. insowei t Grimm, D., VerfassungspJ.triotismus nach der Wicdcn'crei nigung, in: BrunkhorstlNicsen 

(Hrsg.l, Da .. Rochr der Republik, ' 999, S. )05, )1) . 

7J Pechstein, M./Konig. c. 1 Die Europ:tische Union, 2. Aurl ., 1998, Rdnrn. 371ff. 
74 EuG H, NJW '998, S. '9) I, '9)), Nr. 56 der Grunde. 
75 Rechtsakr des Rates vom 19· 7· [997. Am tsblatt der EG 97iC HlioT. 
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der ZBJI - kaum gegeben". Art. 461it. b i.Vm. Art. 35 Abs. 1 und 3 ElN / Amsterdam 
sehen allerd.ings jetzt die Möglichkeit einer Einschaltung des EuGH im Wege des 
Vorabentscheidungsverfahrens und der Nichtigkeitsklage von Mitgliedstaaten und 
Kommission vor. Bisher entsprechen die Strukturen europäischer »Innerer Sicher­
heit« im Rahmen der EU nicht einmal dem westeuropäischen Minimalstandard, der 
durch die EMRK und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
gesichert wird, an die die EU nach Art. G Abs. 2 EUV / Amsterdam gebunden ist. »Mit 
der europäischen Sicherheitsvorsorge durch die Supranationaliserung der europäi­
schen Polizei muß jedoch eine korrelierende rechtsstaatlich einwandfreie Freiheits­
sicherung- und Vorsorge einhergehen«". Entsprechende Regulationen sind ange­
sichts der grenzüberschreitenden Probleme, die sich aus der Vollendung des Binnen­
marktes ergeben, dringend - bei Einhaltung eines hohenSchutzniveaus - erforderlich. 
Dazu bedarf es jedoch auch entsprechender demokratischer und öffentlicher Trans­
parenz dieser Regulationen. 
Angesichts der spürbaren Auflösungserscheinungen des Nationalstaats bleibt unter 
diesen Umständen nur die Option, eine supranationale Regelung der europäischen 
Sicherheit unter vollständiger demokratischer und rechtsstaatlicher Kontrolle bei 
entsprechender Kompetenzerweiterung des EuGH wenigstens anzustreben. Inso­
weit kann die Möglichkeit, Rechtsschutz vor dem EGMR nach Art. 34 EMRK n.F. zu 
suchen, plausibel werden. Bisher werden derartige Optionen - teilweise aus letztlich 
überwindbaren verfassungsrechtIichen Gründen mit Blick auf die nationalstaatliche 
»Souveränität«'! - politisch kaum angemessen wahrgenommen'9. Statt dessen über­
wiegt die Präferenz. für nationalstaatliehe Regulationsmuster, die öffentliche Sicher­
heit unter den Bedingungen der »Globalisierung« allein nicht mehr herstellen kön­
nen. Auch die Herstel1ung eines transnationalen Wertekonsenses über eine europäi­
sierte Öffentlichkeit wurde bisher sträflich vernachlässigt'o. Soweit supranationale 
Strukturen zur Herstellung öffentlicher Sicherheit implementiert wurden, etwa im 
Zusammenhang des »Schengenbesitzstandes«, entziehen sie sich bisher einer ange­
messenen rechtsstaatlichen und demokratischen Kontrolle, insbesondere durch das 
Europäische Parlaments>. 
Die .Zero-Tolerance-Doctrine« erweckt den illusolischen Eindruck, daß der Bereich 
der .Inneren Sicherheit« eine letzte autarke und autonome Bastion des deutschen 
Nationalstaates ist, dessen Verteidigung einer »harten Hand« in einem »starken Staat« 
bedarf. Der Bedarf an supranationalen Regulationen dürfte auf der Hand liegen. Über 
die »Innere Sicherheit« gelingt dem neurechten Diskurs der Brückenschlag zum 
neoliberalen Politikkonzept. Sicherheit wird unter diesen Umständen zu einem 
MytllOS, dessen Aura einen Gemeinsinn herstellen soll, in dem jedem Rechtsadres­
saten durch genau umrissene Pflichten ein scharf umrissener, kulturell definierter 
Lebenkreis zugewiesen wird. Eine derartige Strategie ist mit der von Freizügigkeit 
geprägten europäischen Rechtsordnung nicht mehr vereinbar". Insbesondere werden 

76 \'«(a (' clH(" ~, K., Demok ratISche Sreuerung und Kontrolle einer europ;t ischen Pol!zel, ZRP 1996. S. 167-169; 
Hirsth, B., Immuniur fur Europol - eine Po]iz\:; uber dem Gesetz?, ZRP 198 8, 10-13; N achbaur, A., 
Europolbeamte und lmmunirar, KJ 1998,231-2)7; Fis.lhn, A., Europol- Probleme der Kontrolle, KJ 
'99 8,35 8ff. 

77 Pointiert Kn emert:.r. F. L., Pol;z.ei~ und O rdnungsrecht, 7. Auf!., '998, S. 14. 
78 Ablehnend etwa Huber, Recht der europaischen Imt'gration, 19<)6, §3 S. 30H.; au f die gegenwartige 

).,Souverannntsdt bauc ... kann hier nicht cinCcg:lngt n werden, s. abcr Abro!ncit , H., VolkssouvcrJllltat in 
kornpil'xen Gt~sdLschJ.h, in: Bru nkhorst!Niescn (Fn. 7~ ) , 5.17 H.; Lut ;r,. · Bachmann, M., Souveranlrats­
prinzip und Dcmokraric, in: ßrunkhorst . 1-1. (H rsg). Dcmokr.lri:-;c hcr Experimcn ta l i ~mus, 1998, S. 36] H. 

79 Zum, Regieren jC Meit$ de~ Nar1Öflllhu :l IC$. 1998, S. 99 ff 
80 Mund>, R., (Fn. 6). S. 34 fi. 
81 Lange, 1l.J. u. a., \XTLe sicht eigentlich die Innere Sicherheit in Europa aus?, in: FR v. 10.9. 1998, S. 17. 
Sl Ubersicht bel Herd~gcn, Europ.1 rcchr, [997, Rdnrn. 264 ff. , 294 H. 
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244 auch die Wanderungsbewegungen in Europa außer Betracht gelassen, deren Regula­
tion zwar durch Art. 63 EGV/ Amsterdam in Angriff genommen worden ist, ohne 
daß sich Konturen eines einheitlichen Konzeptes erkennen ließen'l. Der Rückzug in 
das nationale Politikbiotop steht nicht mehr offen. Nicht mehr der ,Bürger' steht nach 
einer derartigen Konzeption im Mittelpunkt der Verfassung, sondern das staatliche 
»Abstammungskollektiv'" demgegenüber der Einzelne als $icherheitsobjekt die 
Wahrnehmung von Individualrechten bestenfalls zu begründen hätte" . In der Aus­
einandersetzung um die "doppelte Staatsbürgerschaft" drückt sich dieser Konflikt 
deutlich aus. Diese Tendenzen setz.ten sich zur Dynamik det europäischen Entwick­
lung und ihrer völkerrechtlichen Grundlagen zunehmend in Widerspruch und trei­
ben Keile in den Prozeß der europäischen Integration, dessen Legitimationsdezifite 
nur noch europäisch, nicht aber narionalstaatlich behoben werden können' l. 

Strukturen neuer "Innerer Sicherheit« - eine Skizze 

Die nationale »Sicherheitsvorsorge« in Deutschland (mit Parallelen in anderen EU­
Staaten) wurde in den letzten Jahren i.S.v. »Zero Tolerance" restrukturiert. Der 
entscheidende Moment für die Auslösung der Eingriffsschwelle liegt inzwischen 
in der Erfassung eines Risikos für die politisch definierte Ordnung der .Inneren 
Sicherheit«. Ausgelöst werden insbesondere datensammclnde Operationen, deren 
Raster auf der Ebene der Gefahrenvorsorge sehr weit gezogen worden sind, obwohl 
diesbezügliche Blankoermächtigungen gegen das rechtssraatliche Bestimmtheitsge­
bot verstoßen. Grundsätzlich darf niemand ohne für ihn vorhersehbare Anhalts­
punkte und Verdachtsumstände in das Visier von Sicherheitsorganen geratenS6

. An­
ders als bei einer konkreten polizeilichen Gefahr sind die gesetzlichen Kriterien als 
materielle Anforderungen an den Eingriff weit gefaßt, wie beispielsweise ein Blick auf 
§ 22 Abs. I BGSG zeigt. Hier geht es primär um die Installation von »Frühwar­
nsystemen« zur Erfassung von Risiken für die »Innere Sicherheit«, die deutlich einen 
Paradigmenwechsel anzeigen. Dieser Zusammenhang erfaßr auch die Probleme von 
"Schleppnctzfahndung, Rasterfahndung und Datenabgleicl1<" " In diesem Rahmen 
wurde auch die Frage aufgeworfen, ob Phänomene der »OK« gemäß § 3 Abs. I Nr. r 
BVerfSchG der Beobachrungskompetenz durch den Bundesverfassungsschutz unter­
fallen, der diese Informationen nach § 20 BVerfSchG dann an die zuständigen Be­
hörden weiterzuleiten hätte". Jedenfalls haben derartige Operationen prinzipiell eine 
geheimdienstähnliche Funktion. Die Grenzen verwischen sich". 
Auch die Differenz zwischen Repression und Prävention i.S. einer Vorverlagerung 
des strafrechtlichen Intercssenschutzes wird zugunsren einer umfassenden »Risiko-

83 GobcI/Zimmermann-Masuch, Regelungsbedarf rur eine Eanwanderungsgcsc.tzgchung, ZRP 1998, 
S.4JS H. 

84 Gessen.harrer, \VI, Die neue Rechtt in Deutschland und die Verklarung der Abstammungsgcmemschaft, in: 
ßunerweggc, c., NS-Vergangenheir, Antisemitismus und N.ltionalisDlus im vereinten Deut 'chland, 1997 
(gek. in: FR v. 10.11. 1997. S. 11). 

85 Goodman, J. M.) Die europaischc Union: Neue Dc:mokraücforiTlen jenseils des N.uionalsra'l(s, in: Beck, 
U. (Hrsg.) (Fn. '9), S. 33 1 ff. 

86 SachsVerfGH, JZ '996,957 m. Anm . GOIZ, cbd" $. 969 ff. 
S7 Die Probleme konncn hier njd n bdmnd C'1r werden, $. etwa die Uberslcht bei WittJg, P., Schleppnetzfahn­

dung. R2Sled.ilhndung und. D;\tcnabglcich, JuS I997. 96t ff. 
8S Ablehnend HelLcr, W., Pol izl'l- und Gellclmdicns[c zWlschen Strafverfolgung und Staats5cbmz, ZRP 

'999, S. '9 H. 
S9 Knielcl (rn. \4), $. 481 rr. 
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vorsorge« eingeebnet". Im Bereich der Prävention gesammelte Daten sind im Straf­
prozeß verwertbar. Die Repressionsfunktion erscheint als besondere Ausprägung der 
nach dem Modell von »Zero-Tolerance« begriffenen, präventiven »Sicherheitsvor­
sorge«". Die politisch definierten Risiken für die »Innere Sicherheit« lösen Daten­
sammlungen kaum noch reehrlich beherrsch baren Ausmaßes aus, deren Kontroll­
problem strukturell ungelöst ist". 
Unterhalb der bisherigen Eingriffsschwelle im Bereich der »Prävention«, die durch 
das Vorliegen einer polizeilichen »Gefahr« markiert wurde, wird das Problem der 
reehtsstaadiehen Kontrolle virulent, da sie an eine postoperative U nterriehrung ge­
knüpft ist, der Sicherheitsinteressen entgegenstehen können, sofern dies überhaupt 
gesetzlich vorgesehen ist (etwa das BGSG sieht eine derartige Unterrichtungspflicht 
nicht vor). Hinzu kommen Tendenzen, die kompetenziellen Differenzen zwischen 
Geheimdiensrorgarusationen und Polizeibehörden über § 10 BGSG hinaus weiter zu 
entdifferenzieren und durch den flächendeckenden Einsa". des Bundesgrenzschutzes 
im Bundesgebiet (und teilweise auch ohne Gesetzesgrundlage im benachbarten Aus­
land) schleichend eine Bundespolizei einzuführen". Allerdings hat das BVerfG nach 
einem Normenkontrollantrag des Bundeslandes NRW dem Ausbau des BGS zu einer 
BundespoLizei aufgrund der Verteilung der Bund-Länder-Kompetenzen im Grund­
gesetz Grenzen aufgezeigt". Bestimmte Maßnahmen (mit Eingriffsqualität) stellen 
nur noch auf behördliche Lageerkennrnis ab, wie etwa § 22 Abs. I a BGSG (Stich­
WOrt: "Schleierfahndung«), dem in einigen Bundesländern landespolizeiliche Ein­
griffsermächtigungen korrespondieren. Derartige behördliche Lageerkenntnisse 
dürften sich - als Tatbestandsmerkmal .- einer rechtsförmigen oder demokratischen 
Kontrolle weitgehend entziehen. 
Die Rezeption von »Zero-Tolerance« hat Auswirkungen bis hin in das kommunale 
Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenrecht91 . So erfassen beispielsweise kommu­
nale Satzungen ("Gefahrenabwehrverordnungen«) inzwischen noch die bisher un­
auffälligste soziale Verhaltensweise (2. B. Betteln, das statt als Gemeingebrauch 
nunmehr als Sondernutzung qualifiziert wird) und versuchen das Verhalten der 
Bürger bis ins Detail durch die Verhängung von Geldbußen normativ nach Maßgabe 
politischer Prärogativen zu steuern". In dieser Politik der kommunal engmaschigen 
Sozialkontrolle äußert sich die Ohnmacht der Kommunen, der makropolitisch nicht 
bewältigten sozialen Veränderungen Herr zu werden, deren Folgen von ihnen (auch 
haushaltspolitisch) abgearbeitet werden müssen. Diese Grenzen der Reichweite kom­
munaler Regulationen engen auch den Spielraum der nach dem neuen Präventions­
konzept zu etablierenden kommunalen Präventionsräte ein, die sozialpolitisches 
Gegensteuern auf der Makroebene nicht ersetzen können". Die verstärkte Schaffung 
derartiger (untergesetzlicher) Rechtsnormen fülU"t im Ergebnis auch dazu, daß über 
den Schutz durch die polizeilichen Generalklauscln auch diese Bereiche 'polizei-

90 S. BGH, NJW 1996, 4°5; St:lcchlin , G., Der >große: Lauschangriff< der dritren Gewalt, ZRP 1996, 4}o-4}2. 
9' Eingehend Rogga il. F, Über das Verschwinden der Grenzen zwischen Polizci- und Suafprozt'ß l'ccht, 

KritV, ) /98, S. ))6 H. 
91 G ossner (Fn. 4o); grdl., BorrgcrlPfciHcr, Der Lau!ichangriff In den USA und in DCUlschland, ZRP 1994, 

S·7-17· 
93 Hecker, Wolfgang, Auf $chlcichenden Pfaden zur Bundcspolizei, Blarrer rur deut~che und international e 

Politik, 02198 (" FR v. 7.4. 1998, S. 10). 
94 BVcrfGE 98, 19B H.; mhcr S:tc h ~ , in: dcrs. (Hrsg.), GG, 2, A., Art .. B7, Rdnr. 3B. 
95 lnstruktiv Bindzus/Lange., Ist Beud n rechtswidrig - Ein historischer Abriß mir Ausblick,luS 1996, 4B2-

486 . 
96 S. erwa OLG Saarbruckcn, Nj\'l199S, 251 m. Anm. Bindszus/Lange, Alkoholgenuß als Sondernutzung? 

Dit .. Sa:ubrucker Beuc!sarzung« mach[ wieder VOn sich reden, JuS 1998,696-701; OLG Dusseldorf, NJ W 

t998, ' ) 7l f. 
97 Cremer-$clüfe r, N cue Kriminalpolitik l!r998, S. 28 f. 
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pflichtig< werden. Der Aktionsradius der Eingriffsverwaltung wird auch diesbezüg­
lich kompetenziell ständig erweitert. Dieser Tendenz·korrespondiert eine Zurück­
nahme der Kontrollinstrumente des verächtlich als »Rechtsmittelstaat« bezeichneten 
Rechtsstaates auf Mindestgarantien i.S. d. herrschenden Dogmatik zu Art. 19 Abs. 4 
GG''. Gleichzeitig werden die verfahrensrechtlichen Anforderungen an die betref­
fenden Klagen, Beweisanträge und Rechtsmittel erhöht". Die 6. Novelle zur Reform 
der VwGO stellt diesbezüglich ein Paradigma dar "'o. 
Im Strafprozcßrecht führt parallel zu dieser Entwicklung die Einführung von »be­
schleunigten Verfahrcn« nach §§ 417 H. StPO zu einer wenigstcns erschwerten Straf­
verteidigung'o,. Hier wird insbesondere die Grenze des Art. 6 Abs. 3 Lit. b der EMRK 
berührt. Hinzu kommen Pläne, die Rechte der Strafverteidigung im Strafprozcß 
erheblich zu beschneiden'"'. 
Verdacht auf Vorliegen einer Straftat, polizeiliche Gefahr und Risiko für die Sicher­
hcitsvorsorge werden zu äquivalenten Voraussetzungen der Risikoverarbeitung. Die 
Eingriffsvoraussetzungen werden bis hin zu Parallelnormen aneinander angeglichen, 
so daß jeweils zwei mögliche Begründungen für Eingriffe zur Verfügung stehen. Die 
Möglichkeit des Vorliegens einer Straftat stellt immer auch ein Risiko für die öffent­
liche Sicherheit dar. Ocr Grundsatz der strcngen Alternativität polizeirechtlichen und 
strafprozessualen HandeIns der zuständigen Behörden wurde der Sache nach bereits 
aufgegeben, auch wenn dics von der noch h.M. gefordert wird'o,. In bestimmten 
Bundesländern ist es inzwischen möglich, eine Person, in der eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit begründet ist, für maximal '4 Tage in Haft zu nehmen (§ 22 

PolG BW, Art. 20 Nr. 3 BayPAG, § 22 VII 3 SächsPolG), ohne daß ein dringender 
Tatverdacht vorLiegen muß, der untcr den Voraussetzungen dcs § l12a StPO eine 
Inhaftierung rechtfertigcn würde"'. 
Selbst bei Verdacht auf Vorliegen von Straftaten ist die normative Steuerung durch die 
Anforderungen an einen Anfangsverdacht i.5.d. § 152 Abs. 2 StPO mangels eindeu­
tiger Kriterien sehr schwach'o,. Ein dringender Tatverdacht i.5.v. § 112 Abs. 1 StPO 

wird selbst für einschneidende Maßnahmen nach 100 c Abs. 1 Nr. 3 StPO nicht mehr 
gefordert. Verlangt werden lediglich "bestimmte Tatsachen« wie in § 100 a Abs. 1 

StPO"'. Die hohe Quote der Telefonüberwachungen nach § 100 a StPO (über dcren 
präventive Häufigkeit aufgrund "Parallelermächtigungen« kaum Daten vorliegen) 
weckt keinen Optimismus'o, Diese Kategorie schiebt sich zwischen den weitgehend 
konturlosen Anfangsvcrdacht und den »dringenden Tatverdacht«. Für diese dritte 
Verdachtskategorie gilt lediglich, daß Vermutungen nicht ausreichen, so daß eine 
Steuerung der Anwendungsfälle der §§ IOoa, 100C StPO über diese Kategorie als 
Korrektiv eher unwahrscheinlich ist'08 Allerdings kann der Betroffene nach § lood 
Abs.6 S. I StPO nach mehr odcr weniger ausführlicher Information über den Inhalt 
der Maßnahme Individualrechtsschutz beantragen, wenn dem keine öffentlichen 

98 Nachw. bei Jarass/ Picrod.1 (Fn. 64), Art. [9, Rdnrn. '9 fL 
99 Hufen, E, Verwaltungsprozeßrecht, }_ AuA., '998, § 8, Rdnrn. 34-56, § 24, Rdnrn. 20-24. 

100 Ubcrsithr bei Schcnkt, .. Rcfonn .. ohne Ende, NJW 1997, S. 81 ff. 
10] Bedenken erW:l bei Meycr-Goßner, St_PO , 37. A., [997, vor § 4'7. Rdnr. 2. 
[02 Kanthcr (Fn. 14), T997, S. r I, 16; Stumpcr, Rcchrspo llti s(he N ;,ch tesc ZUIll >großen L:tllsch:\ !1grifi<, ZRP 

1998,46)-4 65. 
[03 Nachw. bei D enningcr, in: DenningerlLisken, Handbuch des Polizeirec!ns, 2..A., [996, S. 193f. 
104 Eingehend Roggan (Fn. 91), S. ))6 ff. 
1°5 Eingehend Eiscnberg/Conen, § 152 II SrPO: Lcgaliratspnm;ip im geriehrsfrcten Raum?, NJW 1998, 

S.224 l -1.249· 
[06 Meyer-Goßncr (Fn. 10[), § 110 <1, Rdnr. 6; § I 12, Rdnr. 7. 
t07 Hirseh1 B., Ausufernde Telefomiberwaehungen im Strafverfahren? Bemerkungen zur Aushohlung des 

Art. 10 GG, in: Grundre(:hrcrtpon (Fn. 40), $. '3 [ fL 
108 Ähnl. Momsen, Der /Ogrolk Lauschangriff .. . ZRP 1998, S.4.59, 460f. 
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Interessen entgegenstehen. Immer rechtswidrig ist die Maßnahme, wenn sie keine 
»ultima ratio« darstellt und nicht die Anforderungen des § lOod Abs. 2 StPO erfüllt. 
Der Nachweis dürfte schwer zu führen sein. Der Bereich der str.fprozessualen 
Zwangsmaßnahmen zeichnet sich insgesamt durch relativ geringe Möglichkeiten 
des Rechtsschutzes aus, obwohl das BVerfG hier mehrfach Korrekturen vorgenom­
men hat '09 . 

Der im Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vom 
16. I. 1998 mit Wirkung vom 1.4. 1998 eingeführte sog. »Große Lauschangriff«" o 
basiert auf der Einführung der Abs. )-6 in Art. I) GG'''. Gesetzestechnisch stand 
die »Reform « des Asylrechtsartikels Art. I 6a GG Pate. Das Grundrecht ist einge­
kreist durch Gesetzesvorbehalte, die einfaches Recht vorwegnehmen. Verfassungs­
recht wird so zur . Halde einfachen Rechts« '''. Zwar wurde die nunmehr geltende 
Fassung gegenüber dem urspriinglichen Entwurf der damaligen Regierungskoalition 
aufgrund massiver Proteste aus Verbänden und Bevölkerung durch Einflußnahme auf 
die SPD noch um einiges abgeschwächt. Verfassungsrechrlich ist sie unter dem Aspekt 
des »verfassungswidrigen Verfassungsrechts « des Art. 79 Abs. ) GG") nach wie vor 
bedenklich. Hier käme neben der Verletzung der Wesengehaltsgara.ntie des Art. [9 
Abs.2 i.Y.m. Art. [) Abs. I GG insbesondere ein Verstoß gegen den Menschenwürde­
grundsatz des Art. lAbs. [ GG in Betracht. Nach beiden Betrachtungsweisen muß 
dem Betroffenen wenigstens ein Minimum an Privatsphäre verbleiben. Dies wird 
jedenfalls solange noch der Fall sein, als Kommunikationen mit Zeugnisverweige­
rungsberechtigten nach §§ 51, 53a StPO einem generellen Beweisverwertungsverbot 
unterfallen und Kommunikationen mit Personen, die § 5) StPO unterfallen, einem 
Beweiserhebungsverbot unterliegen, § 100d Abs.). StPO. Darüber hinaus ist die 
(ultima-ratio-) Maßnahme zeitlich (allerdings mit mehrfachen Verlängerungsmög­
lichkeiten) nach § lOod Abs. 4 StPO zu befristen"'. Politische Bedenken indizieren 
nicht automatisch das Vorhandensein verfassungswidrigen Verfassungsrechts. Über­
zeugende Argumentationen für das Vorliegen verfassungswidrigen Verfassungsrechrs 
sind bisher nicht vorgelegt worden"'. 
Legitimiert wird di eser schwerste EingriH in ein Freiheitsgrundrecht seit Bestehen 
der Repubhk mit der Verletzung der Menschenwürde gegenüber den Opfern von 
. 0. K.«'" und entsprechenden Ermittlungserfordernissen"7 Keineswegs geklärt 
sind aber Struktur und Umfang »organisierter Kriminalität"'. Vielmehr wird ein 
so breiter Begriff von »0. K.«"9 zugrunde gelegt, das er geeignet ist, sämtliche 
Eingriffe zu legitimieren. Jedes »entweder - oder« ist hier deplaziert. Die Existenz 
transnation.ler Bandenkriminalität läßt sich nicht leugnen, auch wenn man den 
breiten Begriff von »O.K« nicht teilt, der inzwischen sogar gesetzlich verwendet 
wird "0. Zu keinem Zeitpunkt ist jedoch nachpriifbar belegt worden, daß bisherige 
oder weniger einschneidende Mittel nicht tauglich gewesen wären, das betreffende 

'09 BVerfG, NJW '997,2<6). 
110 Eingehend Meyer/Het7..er, Neue GCSCIZ-C gegen orgölnisicrtc Krimill.llit;\t, N.JW 199&, [017-[029 m.w.N. 
1II Eingchcnd Ruthig, J., Die. Unverletzlichkeit der Wohnung, JuS 1998, S. 506 H. 
1 tl Zuck, R., D(~ Wanze im Bcichtsruhl und ihre jurist ischen Kammerjager. NJW 1998, 5. T91 9 H. 
") Grundlegend BVerfGE )0, , If. 
t 14 Zutreffend Momscn (Fn.lo8), 5·459. 464. 
I I S Roxin, C.,Strafprozeßrecht.25 · A., 1998 , § 10, Rdnrn. 2) H.; PfcLffer,StPO, 2.A., 1998. § leoe, Rdnr. 2..;5. 

aber die interessantc Argumentation von 'Iicdcm,mn. P., Lauschangriff und Landesverfassun~, KJ 1998, 
5l9 ff. 

116 AmdruckJich Mcycr/H\.'t zer (Fn. 110), S. 1017. 1029; Hetzer (Fn. 88), S. 19ff. 
117 S. aber die fur sich sprechende Dokumentation dcr SachversIandLgenanhorung von Lisken, H., Anho· 

rung zum »Großen Lausch.tngriff,.., KJ 1998, S.106ff. 
[J 8 Zum Begriff eingehend Hetler (Fn. 88), S. 19, 11 f. m.w.N, 
Tl9 Körper, Organisierte KrimiIiahtat, in: dcrs . (Fn . 14). 
120 Naher Hcrz.er(Fn. 88), S. I9H. 
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Ztel zu erretchen. Zwangsmaßnahmen wurden in dte StPO eingefügt, deren Prak­
tlkabilit;;t keineswegs ausgetestet worden ist. Ketneswegs besteht ein »Junktim« 
zwtschen der kriminaltstlschen Erfassung dieses Phänomcns und der Einführung 
der .akustischen \\7ohnraumüberwachung«. Bisher wurden aucb keine Erkenntnisse 
vorgelegt, die den Nutzen der Einführung - auch angesichts zahlreicher techntscher 
»Abwehrmöglichkeiten« von interessicrter Seite aus - bestätigt hätten. Statt dessen 
wtrd Kritlkern schlichtweg . Irrationalität« unterstellt"'. 
Mtt der Einführung des § 100C Abs. 1 Nr.} StPO wird gleichzeitlg - wie aus § 100C 

Abs. } StPO folgt - die Befugnis statuiert, entsprechende Maßnahmen gegebenenfalls 
auch auf unbeteiligte Dritte zu erstrecken. Damit erfolgt ein Eingrlff in das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG''', da immer auch personen­
bezogene Daten Dritter verarbeitet werden müssen. Angesichts der weiten Schran­
kenziehung des Art. 2 Abs. I GG dürfte aber auch hier eine Verfassungswidrigkeit nur 
schwer anzunehmen sein, sofern nicht der Kernbereich pl~vatautonomer Lebens­
gestaltung als eingeschränkt anzusehen sein wird. Hinsichtlich pOtentieller Täter 
wird sogar ein Eingriff in den Schutzbereich der betreffenden Freiheitsrechte ver­
neint"'. Die Verfassungswidrigkeit dürfte aus o. g. Gründen angesichts der Bewei­
serhebungs- und V~rwertungsverbote wohl zu verneinen sein. Zudem die Verwen­
dung durch § toof StPO limittert ist. 
Der "Lauschangriff« des § 100C Abs. I Nr.} StPO steht keineswegs allein. Auf dem 
Gebtet der Gefahrenabwehr ist der »Lauschangriff« auf Wohnungen längst bundes­
weite Realität (s. etwa §§ 17, 18 PolG NW)"·. Dem Bundesverfassungsschutz steht er 
nach § 9 Abs. 2 BVerfSG berelts seit 1994 zur Verfügung. Auch dem BGS steht dieser 
Eingriff nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 BGSG zur Verfügung. Eine umfassende Implementie­
rung von elektronischen Übelwachungsmechanismen tm Rahmen der "Telekom­
munikatlons-Überwachungs-Verordnung« ist vorerst gescheitert"': Allerdings sieht 
das Begleitgesetz zum TKG vom }O. 11.'997 zahlreiche elektronische Überwa­
chungsmöglichkeiten vor. So stehen die Daten eines jeden Handy-Nutzers den 
Sicherheicsbehörden auf Abruf zur Verfügung. Die Zulässigkcit der Datenverwen­
dung ist hier allerdings wesentlich weitgehender als bei einem Eingriff nach § 100 

Abs. 1 Nr. 3 StPO. Es ist durchaus fraglich, ob der Schutz der Menschenwürde der 
Opfer von Kriminalität und deren Vorsorge, die bisher zu wenig thematisiert wurde, 
durch erhebliche Ausweitungen der Sanktionsdrohungen und einer Erhöhung der 
Dichte von Zwangsmaßnahmen und Eingriffsbefugnissen, die bis in den letzten 
privaten Winkel der menschlichen Existenz reichen, wirklich optimiert werden 
kann. Angesichts dieser ungeklärten Fragen und der Sensibilität der betroffenen 
Rechtsgüter sollte erwogen werden, derartige Gesetzesvorhaben zu befristen. 

ur So \1eyeriHerzcr (Fn. 110), S, 10[7, [0.29. 

122 BV"iGE 65, ',4\ f.; 78, 77, 84 f.; 80, )67, )7) f. 
123 MeyeriHetzcr (I:n. I JO), S. 1029 f. 
124 Uberblick bei Kutscha, M., Geandcrr haben sich nu r die Feindbilder. Ocr viclfa[tigc Lauschangriff, in: FR 

v. I I. 2. 1998, S. 19. 

125 .. Bann z ieht Lauschvc.rordnung. zurück, In: FR v. 18.8. ]998, S. I; Enrwurf vom I I. 5.1998 unter hup:11 
'W"Ww,diglul,!aw.ncup;l. pcrsrr KUEV.html. 
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Defizite demokratischer Kontrolle im >starken Minimalstaat< 

Das Kernproblem der Risikobewältigungsstrategie der »inneren Sicherheit" auf der 
Basis der »Kanther'schen Rechtsrnasse" ist die Herstellung einer angemessenen 
demokratischen Kontrolle und einer dementsprechenden öffentlichen Transparenz 
der Normumsetzung durch umfassende .Sicherheitsberichte,,"6 und unabhängige 

"Sicherheitsbeauftragte" analog zu den Datenschutzbeauftragten. Die Defizite par­
lamentarischer Kontrollkommissionen sind über Art. I) Abs.6 GG hinaus hinläng­
lich bekannt. Derartige Mechanismen sind zu ergänzen durch individuelle Aus­
kunfts- und Beschwerderechte der Bürger gegenüber den demokratisch gewählten 

»Sicherheitsbeauftragten«. Betroffene müssen über Art. 17 GG hinaus das Recht 
haben, sich an die parlamentarische Kontrollkommission unmittelbar zu wenden 

und auch Einwände gegen "Sicherheitsberichte« erheben zu können, die vom Aus­
schuß zu behandeln sind. Sollten sich Hinweise für Gesetzesübertrerungen in hö­
herem Maße finden, wäre zwingend eine Untersuchungskommission einzusetzen. 
Demgegenüber wird vielmehr gefordert, daß die] ustiz bei der Rechtsanwendung von 
der grundgesctzlich geforderten Beurteilung VOn Einzelfällen zu einer kollektivbe­
zogenen Folgenabschätzung mit general präventiver F unktion und damit zu einer 
letztlich typisierten Rechtsanwendung übergehen soll"'. Eine typisierte Rechtsan­

wendung ermöglicht aber die Ignorierung der Umstände des Einzelfalles und er­
schwert die vom Rechtsstaatsprinzip nach Art. 19 Abs.4, Art. 20 Abs.) GG gefor­
derte Kontrolle staatlichen Handelns. 
In diesem Modell einer umfassenden Risikovorsorge wird Strafrecht immer mehr zu 
einem probaten Mittel primär symbolischer Politik. Es wird Zur Lösung sozialer 

Probleme eingesetzt, wenn die anderweitige Inanspruchnahme politischer Steue­
rungsinstrumente nicht opportun oder nicht möglich erscheint. Insbesondere das 
Sechste Strafrechtsänderungsgcsetz vom 14.11. 1997'" sicht Strafschärfungen lind 
Tatbestandscrweiterungen vor, deren kriminal politischer Nutzen umstritten ist"'. 
Strafrecht wird aber zunehmend politisch funktionalisiert lind zu einem Instrument 
der Sicherheitsvorsorge. 

Diesbezüglich konsequent wird vorgeschlagen, das Legalitätsprinzip der StPO zu­
gunsten einer »Konzentrationsmaxime« preiszugeben, die das Ermessen der han­
delnden Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaften dahingehend bindet, in erster 
Linie zur Prävention und Verfolgung schwerer Straftaten tätig zu werden und 
kleinere Delikte der Initiative privater Rechtsverfolgung zu überlassen, was einer 

Teilprivatisierung der Strafrechrspflcgc gleichkäme. Dazu besteht die rcchtsstaarlich 
klarere Alternative, bestimmte Delikte (etwa bestimmte Drogenkonsumdelikte) aus 
der Strafverfolgung herauszunehmen und ein durch Opporrunitätskriterien abge­
schwächtes Legalitätsprinzip für Delikte aufrechtzuerhalten, dic entsprechend straf­
würdig sind. Dazu bedarf es eines sehr flexiblen und differenzierten Sanktionen­
systems. Eine Strafwürdigkeitsdebatte wird aber kaum noch geführt. Bereits durch 
den Rückgang der Beschaffungskriminalität würde eine spürbare Entlastung der 

Polizeifunktionen crreicht, die im Kampf gegen »0. K.« verstärkt eingesetzt werden 

(26 S. Punkr IX. [. a.E. der Koalirions\' crcinb ;1 n.mg (Fn. 35). 
Tl? Bernhardr, Heinnch. Poli z.islcn sind fru striert, wenn ihre Arbeit im Papierkorb landet, in: FR v. 

7· 10. 1997, S. 19; ahnl. Graf (I' n. 14)' 
128 Ubersicht bei Kn:ß, c. , Das Sechste Gcset7.?.Ur Reform des Strafrechts, NJW 1998, S. 633-644; SchOch, 

H., D;lS Gesetz zur ßekampfung von Sexualdeliktcn und andtrcil gcfahrlich<:n Straftaten vom 26. r. 199 8, 
N}\'V, 1998, S. 1257- 1263; Wolrers, G., JZ 1998, S. 397-401; Synopse bei WiLhdm. Strafg<:sct zbuch. 199 8. 

12.9 S. etw~l Schroth, U., Strafrecht Besonderer Teil, 2. Aun., 1998, S. 17-20; dcrs. , Zentrale Intcrprt[ati () ns~ 
probleme des 6. Strafrechtsrefonngesetzes, NJW 1998, 286J H.; Dcnckcr, in: Dencker u. a. , Einfuhrung in 
das 6. Srrafrcchrsrcformgcsclz, 1998, S. 1-4. 
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25 0 könnte. Gleichzeitig würden entsprechend operierenden Organisationen »Märkte" 
entzogen und in eine staatliche bzw. supranationale Kontrolle überführt, deren 
Regulation demokratischer Kontrolle unterliegt. Derartige Maßnahmen wären 
auch geeignet, die Gewaltbereitschaft bestimmter Gcfährdungsgruppen nachhaltig 
zu senken. Bisher ist auch ein Vorschlag weitgehend ungenutzt, der die bisherige 
Palette der Strafsanktionen um differenzierte Reaktionen des Staates auf Normver­
stöße als »Maßnahmen gleicher Wirku.ng wie Strafhaft" wenigstens ergänzt, etwa 
durch weiteren Ausbau des Täter-Opfer-Ausgleichs, der Aussetzung von Geldstrafen 
zur Bewährung, Führerscheinentzug, Verpflichtung zur gemeinnützigen Arbeit 
etc."O. Bedauerlicherweise findet der Ansatz zur Begründung von Strafnormen 
und deren Durchsetwng auf europäischer Ebenc, der von Art. 3 I lit. e) EUV I 
Amsterdam bereits vorgcsehen ist, bisher wcnig Befürwortung'''-
Angesichts der weitgehenden Wirkungslosigkeit der general präventiven Strafzwecke 
bleibt für die Zukunft nichts anderes übrig, als sich von den letztlich aus der Früh­
moderne stammenden Strafkonzepten in einem längeren Prozeß zu lösen und neue 
Formen einer Sozialintegration von Delinquenten bei Einführung differen.zierter 
Sanktionsformen unter Berücksichtigung von Präventions konzepten ein.zuführen, 
die versuchen, die sozialen Ursachen der betreffenden Kriminalität an der Wurzel zu 
packen und gleichzeitig einen hohen Sicherheitsstandard realisieren. »Es ist im In­
teresse der Gcsellschaft, daß vor allem Straftäter, die bislang zu kurzen F reiheits­
strafen verurteilt worden sind, njcht zusätzliche Kosten für den Staat verursachen, 
sondern gemeinnützige Arbeit leisten. Soweit die Gemeinschaft nicht vor ihnen 
geschützt werden muß, sollen sic sich für die Gemeinschaft nützlich machen .. 'l'. 
Damit kündigt sich ein Wandel des strafrechtlichen Sanktionensystems an, das Straf­
haft grundsätzlich als Ausnahme verhängt, ansonsten aber zu Maßnahmen gleicher 
Wirkung wie Strafhaft übergeht und gleichzeitig das Element der Sicherungsverwah­
rung als Schutz der Gesellschaft vor Wiederholungstätern ausbaut. Insbesondere 
hinsichtlich der letzten Alternative ist allerdings eine entsprechende rechtsstaatLiche 
Kontrolle sicherzustellen, die sich am Menschenwürdegrundsatz orientiert und die 
Interessen auch potentieller Opfer angemessen in eine Abwägungsentscheidung ein­
bringt. Hier stellen sich sämtliche verfassungsrechtlichen Probleme der lebenslangen 
Freiheitsstrafe. Keineswegs beinhaltet die Befürwortung eines solch differenzierten 
Sanktionen- und Deliktskonzeptes den Aufruf zur Praktizierung einer unangemes­
senen Milde, wo sie angesichts der Schwere des verletzten Delikts und der vom Täter 
ausgehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht angebracht ist. 
Der Begründungstopos einer Bekämpfung des innergesellschaftlichen »Feindes" 
diente bisher lediglich zur Erklärung der Fehlschläge der weitgehend wirkungslosen 
Implementation immer repressiverer Normenstrukturen i.S.e. »inneren Aufrüstungs­
spirale«, ohne daß spürbare Erfolge vorzeigt werden könnten. Ein Nichterfolg ist 
unter solchen Umständen leicht »unzulänglichen" normativen Strukturen zuzu­
schreiben. Ein derartiges Normenpotential ließe sich bei entsprechend veränderter 
politischer Ausgangslage auch gegen politisch mißliebige Bevölkerungsgruppcn in­
strumentalisieren. Auf diese Art und Weise werden immer mehr gesellschaftliche 
Probleme, die politische Lösungen erfordern würden, auf Polizei-,Justiz- und Ord­
nungsbehörden oder private Sicherheitsorganisationen verschoben, ohne dort gelöst 
werdcn zu können. Diese Funktionseinheiten sind mit der Bewältigung gesellschaft-

I}O S. d,lZU den Gesetzesenrwurf der SPD-Frakuon v. ~+4 . 1996, BT·Drucks. 13/4462: Entwurf eines 
Ge.~('tzcs zur Reform des srrafrcchdjchen Sanktionen$ystcm~. 

131 S.jung, H., Grundfragen der Strafrcchtsvergleichung,luS 1998, S. I, 6 m. ~achw. in Fn. 45-50. 
'32 Schröder, G., .. Weil wir Deutschlands Kraft venrauen ... ", Regierungserklärung vom 10. 11 . 1998, Sonn, 

'998, s. '7. 
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licher Probleme als Fragen einer angemessenen politischen Steuerung schlichtweg 
überfordert. Zumal die normativen Grundmuster für ihr Handeln zunehmend einer 
Inflation ausgesetzt sind. Die Gefährdungslage durch die Folgen und Nebenfolgen 
politischen Handelns'J) wird von den systemischen Ursachen, zu denen auch Güter­
knappheit aufgrund ökologischer Gefährdungcn mit ihren kriminellen Pervertierun­
gen zählt'J"', auf eine Gefährdung insbesondere durch »organisierte« Kriminalität 
vcrschobcn, die im gegenwärtigen 'Cmfang selbst Ausdruck der Unsicherheit einer 
radikalisierten Moderne ist. Liest man statt desscn jene die Beschränkungen der 
Bürgerrechte lcgitimierende »Globalisierung« als einen Rationalisierungsprozeß ei­
ner neokapitalistisch durchstrukturierten, radikalisierten Moderne, erweist sich 
"O.K« als Strategie einer Erhöhung von Gewinnmargen jenseits aller moralischen 
und rechtlichen Grenzen lind damit als systeminhärentes Phänomen, so daß weit über 
§ 26I StGB hinaus supranational an der Gewinnabschöpfung anzusetzen ist'J!. Nicht 
ohne Grund werden die Grenzen des Marktsteuerungsmechanismus zunehmend 
thematisiert und als alleiniges politisches Regulativ in Frage gestellt. SteUt man die 
Frage richtig, hängt die Bekämpfung der teilweise weltweit vernetzten organisierten 
Kriminalität von den Grenzen wirtschaftlichen Handeins entlang sich vermeintlich 
selbstregulierender Märkte und ihrer internationalen Durchsetzbarkeit ab. 
Bei der Beurteilung dieser Problematik spielt die zugrundegelegte Demokratiekon­
zeption eine entscheidende Rolle. Nac.h der der wohl herrschenden Demokratiekon­
zeption'l6 liegt das entscheidende Substrat der Demokratie in einer effektiven Be­
teiligung der Bevölkerung an der Entscheidungsbildung des vom souveränen Staats­
volk zu unterscheidenden Staates. Danach steht der Staat außerhalb der Demokratie. 
Dem setzt sich eine Demokratiekonzeption entgegen, die dieses Subtrat in der 
zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation einer Rechtsgemeinschaft am Leitfaden 
eines prozeduralistisch gewendeten Verfassungspatriotismus begreift'''. Wird dieses 
Verständnis zugrundegelegt, kommt der demokratischen Kontrolle ein wesentlich 
zentralerer Stellenwert zu. Das Problem stellt sich dann als Suche nach angemessenen 
Regulationen in einer Bürgergesellschaft für das 2I.Jahrhundert. 

Zur Zukunft der »5icherheitsgesellschaft« 

Die Relation der anwachsenden Underclass zum Rechtssystem ist von Loyalitäts­
verlusten gekennzeichnet, ohne sich poLitisch anders als durch Abkehr von der 
Partizipation an der demokratischen Kultur auszuwirken. Die Folgen sind Stabili­
täts- und Legitimationsprobleme des politischen Systems, die sich gegenwärtig in der 
Öffnung größerer Teile der Bevölkerung für fundamentalistische Optionen äußern'J8 
Die Adressaten der Rechtsnormen verstehen sich zunehmend immer weniger als ihre 
demokratisch verantwortlichen Autoren')'. Das skizzierte Modell »Innerer Sicher-

I JJ S. dazu, Bcck, U., Das Zeita lter der Nebenfolgen und die Politisieru ng der Moderne, m: BcckJGldJcns/ 
L.,h (Fn. ,6). S. '9. '7 ff. 

IJ4 Munch, R., Rislkopoli (~ k> 1996, S. I 18 f-f.; J}6 H. 
135 MC}, (TfHct;t,cr (Fn. I I O}, S. 1024; Hetz.er (Fn.8 S), S. [9, 21 f. rn.W. N.; Heghmanns, M., Praktische 

Problcme der Zuruckgcwinnungshilfe im Straf"erbh rcn, ZRP [998, S.475 ff. 
r J6 S. insbesondcre Bockcn fördc, E. W.) Dcmoknuic ah V(;rf.1 s sung~prinzip. in: ders., Sraat, VerfassUtlg, 

Demokratie. 199 [, S. 289 ff. 
137 Habcrmas.J.. Fakr-izirat und Geltung, 1992, S. 349 ff.; zur Kritikan der herrschenden Konzeption Blanke, 

Th .. Amidemokratische Effektc der verlassungsgcrichrlichcn Demokraticrheoric, KJ 1998, S. 4P ff 
IJ8 Meyer, Th, Die Tramfo:mation des Politischen, 1994, S. 185 H. 
'39 H:!.bermas,J., Kampt uc Ancrkt'nnllng im demokratischen Rel:ilmaat, in: ders., Die Einbeziehung des 

Anderen, 1997, S. 237 H. 
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252 heit« favorisiert Normmodelle im Sinne einer repressiv orientierten Loyalitätsein­
forderung, um politische Steuerungsdefizite durch präventiv unterfangene Repres­
sionsstrategien da kompensieren zu können, wo die Sozialintegration über Markt­
mechanismen versage4V

, 

Unter den geltenden Bedingungen kann die Erhöhung des Repressionsdrucks nichts 
bltscheidendes bewirken. Die Statuierung von Normgeboten mit immer kürzerer 
Halbwertszeit ist kaum geeignet, die rational motivierte Einsicht der Adressaten zu 
erhöhen, wenn gleichzeitig die Differenz zwischen Normbefehl und sozialer Realität 
immer größer wird. Dies gilt um so mehr, als eine allgemeinen Wohlstand sugge­
rierende globale Kulturindustrie zu Übertretungen der Grenze der Rechtswidrigkeit 
wenigstens implizit einlädt, und einen dumpfen Widerstand gegen die Macht eines 
Systems erzeugt, das Wohlstand für alle strukturell verspricht, aber zahlreiche Me­
chanismen sozialer Exklusion bereithält. Unter diesen Umständen kommt es darauf 
an, die Auswirkungen der Globalisierung sozial angemessen zu flankieren, um eine 
angemessene politische Gegensteuerung zu den sozioökonomischen Umwälzungen 
im supranationalen Rahmen durchzusetzen, wie sie in der Koalitionsvereinigung der 
neuen Bundesregierung wenigstens anklingt'·,. 
Ein neoliberales Politikmodell überläJlt demgegenüber die wachsende pauperisierte 
Underclass angesichts ihres geringen politischen Drohpotentials sich selbst. In der 
Annalune, die Abspaltung großer Bevölkerungsteile bliebe politisch folgenlos oder in 
einem >starken Staat< beherrschbar'4'. Die sich immer weiter öffnende ökonomische 
Schere führt zu einem Konflikt des rebellierenden Individuums mit der als Schutz­
macht eines nach kurzfristigen Rentabilitätsgesichtspunkten operierenden Wirt­
schaftssystems agierenden Staatsmacht, der in weitere soziale Instabilitäten ausufern 
wird, sofern es nicht gelingt, die entstandenen gesellschaftlichen Konfliktherde 
politisch zu entschärfen. Keine moderne Gesellschaftsformation kann die Ausgren­
zung größerer Bevölkerungsmassen insbesondere durch Arbeitslosigkeit und" Work­
ing Poor« auf Dauer verkraften, ohne daß die politische Struktur der Gesellschaft 
Schaden nimmt und das politische System nachhaltig delegitimiert wird. Ihre Ent­
schärfung ist jedoch Bedingung für die weitere Existenz einer den Werten des 
Grundgesetzes verpflichteten Republik in einer den okzidentalen Verfassungstradi­
tionen nach Art. 6 EUV/ Amsterdam verpflichteten EU. Die Herstellung gesellschaft­
licher Gerechtigkeit als Realisierung gleicher Freiheiten umfaßt auch die gesellschaft­
liche Verteilung der Grundgüter'4l und der Herstellung von Lebensformen, die die 
Wahrnehmung gleicher Freiheiten im Rahmen einer abgesicherten sozioökonomi­
sehen Existenzform auch tatsächlich ermöglicht. 
Das Ordnungs- und Strafrecht wurde unter der Geltung des neoliberalen Politikan­
satzes immer mehr zum "Wächter« und "Hüter« über die gesellschaftliche Moral­
struktur. Damit wurden die normativen und sozialintegrativen Funktionen dieser 
Normenstrukturen vollständig überschätzt und zugleich überlastet. Der Fortgang 
einer derartigen Entwicklung würde letzten Endes die öffentliche Sicherheit nicht 
herstellen, sondern sie weiter destabilisieren. In der Folge müßte durch wesentlich 
erweiterte Gefängnis- und Überwachungs komplexe lind entsprechende Technolo­
gien politischer Kontrolle versucht werden, die schwindende motivationale Zustim-

140 Ludc:rs$en, K., Die Kris<.: J,:s offendichen Stra(anspruchs, in: dcrs., Abschaff!!n des Slrafens, I 995, S. 22. H.; 
H3~semer. KCI1:l2.eichcn und Krisl:n des mod(:r:len Strafrechls, ZRP 1991., S. 378 H.j ders., W .. rum und zu 
welchem Eode strafen wir?, ZRP 1997, S. 3 [6 H. 

14' Bourdil;u, P., Gegenfeuer, 1998, S. 109 ff. 
'41 H::Ib('rm:l.~, j., Der Europaischc N:ltion;,\:sf;,\3t, in: ders., Die Einbl:z.ichung des Anderen, 1997. S. 118, 

148f. 

>4) G;ddens, A. (Fn. u), S. '9 f., )1 ff., 118 ff., 'l7 H. 
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mung durch äußeren Zwang da zu kompensieren, wo es darauf ankäme, die Lösung 
aus einer freien und gleichen Bürgergesellschafr selbst zu entwickeln, Die Funktion 
des Staates würde unter der Geltung eines neoüberalen Paradigmas zunehmend auf 
die Aufrechterhaltung repressiv strukrurierter politischer Stabilität zurückge­
schraubt. Als einer notwendigen Bedingung für die Operation auf dem Weltmarkt. 
Hinter dem Konzept einer umfassenden Sicherheirsvorsorge scheint ein Gesell­
schaftsmodell auf, daß sich vom Modell einer sozialen, demokratischen, rechtsstaat­
lichen und liberalen Ordnung immer weiter entfernt, Die Herstellung politischer 
Gerechtigkeit am Leitfaden gleichheitlicher Anerkenllungsverhältnisse - und damit 
das politische Erbe der »Aufklärung« - würde in postmoderner Beliebigkeit fallen­
gelassen, Am Ende stünde eine Gesellschaftsstruktur, deren Fungibilität allein auf die 
Existenz eflektiver (n.icht unbedingt »staatlicher«) "Polizeikomplexe« angewiesen 
ist''', »Innere Sicherheit« würde zu einem romantischen Traum, Unter den gegebenen 
Umständen kommt es auf neue " Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der W'irk­
samkeit des Staates zu bestimmen«, an, 

Franz loser Düwellffhomas Yormbaum (Hrsg,) 
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